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Vorwort 

 

Die vorliegenden Fallstudien basieren auf Telefongesprächen, die in der zweiten Jahreshälfte 2013 stattge-

funden haben. Wir konnten Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 19 der ursprünglich anvi-

sierten und im Arbeitspaket 2.2 aufgelisteten 24 Kommunen führen. Es handelt sich hier um insgesamt 57 

Kontakte, davon 54 Telefongespräche, 2 persönliche Interviews und eine schriftliche Rückmeldung. Die 

Anzahl der Kontakte pro Kommune schwankte von 1 bis 4, je nachdem wie die Zuständigkeiten für die 

Themenbereiche Umwelt, Stadtplanung, Stadtentwässerung und Grünflächen in der jeweiligen Verwaltung 

gebündelt sind. Die Auswahl dieser Bereiche ergab sich aus den explorativen Erhebungen im Februar und 

März 2013. 

Aus den jeweiligen Gesprächen wurden Texte erstellt (je einer pro Kommune), die als Grundlage für die 

vorliegenden Fallstudien dienen. Die erstellten Texte wurden an die beteiligten Ansprechpartner geschickt. 

Dies sollte zum einen der Qualitätskontrolle dienen und zweitens sollte die Frage geklärt werden, ob die 

jeweilige Stadtverwaltung explizit erwähnt werden könnte oder nicht. Einige der Texte wurden in Folge 

dieser Feedback-Runde geändert, teilweise wurden die Texte auch erweitert. Die offiziellen Genehmigungen 

bei 19 unterschiedlichen Kommunen zu erreichen, stellte sich aber als zu zeitintensiv für die jeweiligen 

Beteiligten heraus. Es wurde daher entschieden, die Fallstudien anonym aufzuführen. 

Im Rahmen der Anonymisierung mussten Details aus den Texten entfernt werden, die eindeutig einer be-

stimmten Kommune zuzuschreiben sind. Es ist jedoch noch möglich, Kommunen an der Nordseeküste von 

Kommunen am Rhein zu unterscheiden sowie kreisangehörige Städten von kreisfreien. Stadtstaaten wurden 

zu kreisfreien Städten gemacht. 

Die Gliederung der Fallstudien ist fast deckungsgleich mit der Struktur des Gesprächsleitfadens. Der Ge-

sprächsleitfaden wird hier in der etwas ausführlicheren Version als schriftlicher Fragebogen mitaufgeführt. In 

einem Fall wurde es bevorzugt, diesen als Grundlage für das Gespräch zu nutzen. 
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Fragebogen 
 

Für die Erhebungen auf lokaler Ebene 

Einleitung 

Dieser Fragebogen entspricht dem Gesprächsleitfaden, der im Rahmen der Erhebungen zur Kli-

mawandelanpassung in den Kommunen im Projekt econCCadapt (Teilprojekt zur lokalen Anpas-

sung, Humboldt Universität zu Berlin) benutzt wird. Es ist für diejenigen Ansprechpartner gedacht, 

die lieber schriftlich an der Studie teilnehmen möchten. 

Der Leitfaden gliedert sich in drei Kernpunkte. Diese sind: 

 Aufbau und formelle Koordination (allgemein); 

 Informelle Abstimmung (allgemein); 

 Wahrnehmung von Klimawandel und entsprechendem Handlungs- und Abstimmungsbedarf. 

Wichtig ist anzumerken, dass sich Punkt 1 und Punkt 2 auf das allgemeine Verwaltungsgeschehen 

beziehen, ohne direkten Bezug zur Klimaanpassung zu haben. Beispiele aus anderen Handlungs-

feldern wie Bildung, Integration, Wohnungsbau, Familienpolitik usw. sind an der Stelle zulässig und 

willkommen. Erst bei Punkt 3 wenden sich die Fragen explizit dem Thema der Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels zu. 

Punkt eins 
Aufbau und formelle Koordination (allgemein) 

Frage 1: Sind Einheiten (neben Hauptamt, Personalentwicklung, Kämmerei) vorhanden, die sich 
mit Querschnittsthemen beschäftigen? Wenn ja, wie formalisiert sind sie? 

Erläuterung: Gemeint ist, ob man in der Stadtverwaltung die Erfahrung gemacht hat, Koordination 

zwischen Ämtern durch das Einberufen von Einheiten oder Stellen zu gewährleisten. Erfahrungs-

gemäß wird die Abstimmung zwischen Ämtern durch Arbeits-, Projekt- oder Steuerungsgruppen 

gesichert. Solche Arbeitstreffen mögen auch sehr strukturiert sein, sind aber in dem Sinne „infor-

mell“, dass ihre Existenz und Arbeitsweise nicht in Vorschriften verankert sind. Stabstellen oder 

Spiegelreferenten sind dagegen ein formaler Bestandsteil der Organisationsstruktur und sorgen ty-

pischerweise dafür, dass gewisse Themen durch die gesamte Verwaltung einheitlich vertreten 

werden. Sind bei Ihnen Einheiten dieser Art vorhanden? 

 
Antwort: 
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Frage 2: Welche Rolle spielt die Mitzeichnung von Verfügungen, Anordnungen oder Plänen? 

Erläuterung: Mitzeichnen ist unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschrieben und sorgt dafür, 

dass gewisse Stellen zustimmen oder in Kenntnis gesetzt werden. Kommt es bei Ihnen vor, mit-

zeichnen zu müssen und/oder Unterschriften zu sammeln, weil es in dem Zusammenhang sinnvoll 

ist, selbst wenn es nicht vorgeschrieben ist? Macht man also eine weitergehende Nutzung des In-

struments Mitzeichnung? 

 
Antwort: 
 
 
 
 
 
Frage 3: Wie erfolgt die Abstimmung zw. Auftrags- und Selbstverwaltungsaufgaben? 

Erläuterung: Ämter nehmen Belange wahr, die entweder in gesetzlichen Pflichten (vom Land und 

Bund) verankert sind oder freiwillige Kommunalaufgaben darstellen. Es kann sich daher ergeben, 

dass die Pflichtaufgaben eines Amtes (z.B. Bauaufsicht) mit den freiwilligen Aufgaben eines ande-

ren Amtes (z.B. Wirtschaftsförderung) abzustimmen sind. Welche Rolle spielt der Pflicht- bzw. 

Freiwilligkeitscharakter der entsprechenden Belange bei einer solchen Abstimmung? 

 
Antwort: 
 
 
 
 
 

Punkt zwei 
Informelle Strukturen und Abläufe (allgemein) 

Frage 4: Beteiligungsverfahren: Ergibt sich die Abstimmung eigentlich VOR dem Einreichen von 
Stellungnahmen? 

Erläuterung: In manchen Kommunen wird das Beteiligungsverfahren so gehandhabt, dass Ämter 

zunächst unter sich informell abstimmen und das Ergebnis einer solchen Abstimmung in den jewei-

ligen Stellungnahmen formalisieren. In anderen Kommunen bevorzugt man dagegen erst die Stel-

lungnahmen autonom einzureichen und dann über die federführende Stelle die notwendigen Ab-

wägungen zu leisten. Keine der beiden Varianten ist richtig oder falsch: Es sind unterschiedliche 

Handhabungen des gleichen Instruments. Wie ist es bei Ihnen im Hause? 

 
Antwort: 
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Frage 5: Beim Abstimmen mit anderen Ämtern liegt der Schwerpunkt auf persönlichen, spontanen 
Kontakten oder auf regelmäßigen Arbeitstreffen? 

Erläuterung: Sicherlich sind beide Aspekte wichtig. Sind bei Ihnen beide gleichwichtig, so dass 

man von einer Komplementarität zwischen den beiden Aspekten reden kann oder lässt sich doch 

ein Schwerpunkt erkennen? 

 
Antwort: 
 
 
 
 
 
Frage 6: Wird die verwaltungsinterne Abstimmung durch die Politik begleitet oder sogar initiiert? 

Erläuterung: Redet die Politik auch bei Fragen der internen Organisation der Verwaltung mit oder 

läuft der Austausch mit der Politik allein auf der Ebene der Ziele und der Inhalte? 

 
Antwort: 
 
 
 
 
 

Punkt drei 
Wahrnehmung von Klimafolgen und Anpassungs- 
bzw. Abstimmungsbedarf 

Frage 7: Sind die Folgen des Klimawandels ein prioritäres Handlungsfeld für die Politik? 

Hinweis: Ist die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ein Thema, das die Verwaltung für 

sich autonom erkennt und ggbfs. in die Politik trägt oder ist es vielmehr ein Thema, das die Verwal-

tung auf Wunsch der Politik aufgegriffen hat? Kurz: Kommt es von der Verwaltung in die Politik o-

der von der Politik in die Verwaltung oder ist es ein Miteinander bzw. ein Thema, was beide - Politik 

und Verwaltung - unabhängig voneinander entdeckt haben? 

 
Antwort: 
 
 
 
 
 
Frage 8: Wie betroffen ist Ihr Amt von den Anstrengungen im Zusammenhang mit der Anpassung 
an den Klimawandel ? Entsteht ein Anpassungsbedarf? 

Erläuterung: Wenn sich das Klima so ändert, wie es in den aktuellen Projektionen und Vulnerabili-

tätsstudien zu lesen ist, was kommt auf Ihre Stadt (allgemein) zu? Sind die Zuständigkeiten Ihres 

Amtes dadurch beeinträchtigt? Entsteht daraus der Bedarf an bestimmten Maßnahmen bzw. geän-

derten Arbeitsweisen? 

Antwort: 
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Frage 8: Entsteht daraus ein Abstimmungsbedarf zwischen Ämtern? Wenn ja, wie groß ist dieser 
Bedarf und in welchem Rahmen? Sind entsprechende Strukturen und Abläufe ggbfs. schon vor-
handen? 

Hinweis: Sollten gewisse Anpassungen im Zuständigkeitsbereich ihres Hauses notwendig sein, 

entsteht daraus ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit anderen Ämtern? Reichen dafür die vorhan-

denen Abstimmungsstrukturen aus oder kommen sie, Ihrer Meinung nach, langsam an die Gren-

zen Ihrer Leistungsfähigkeit? 

 
Antwort: 
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Stadt_01 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung arbeiten fachspezifisch. Bei fachbereichsübergreifenden 

Themen werden Arbeitsgruppen einberufen. Eine feste Einheit, die über Jahre vorhält, ist nicht 

vorgesehen. Es ist jedoch zu festzuhalten, dass beim Wasserversorger, dem die Stadtentwässe-

rung übertragen worden ist, eine Stabsstelle zum Thema Niederschlagswassermanagement mit 

zwei Personen eingerichtet worden ist. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Nutzung der Mitzeichnung ist in der Geschäftsordnung der Kommune festgelegt und klar gere-

gelt. Maßgebend sind hierbei der finanzielle Umfang, die zeitliche Tragweite und der neuartige 

Charakter des Sachverhalts. Diese Dimensionen bestimmen, wie intensiv der Sachverhalt zwi-

schen Ämtern abgestimmt wird, und wie man das Ergebnis formal festhält. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Bei Pflichtaufgaben basieren jegliche Handlungen auf rechtlichen Grundlagen. Die rechtlichen Ge-

gebenheiten sagen klar aus, was zulässig ist und was nicht. Durch die Aufarbeitung der Pflichtauf-

gaben ergeben sich aber Spielräume für freiwillige Aufgaben. Ämter, die bei Pflichtaufgaben feder-

führend sind, können auch zu Ansprechpartnern für freiwillige Aufgaben werden. Nach außen ver-

lagerte Dienste sind vertraglich geregelt - dies ist der Fall für den Bereich Stadtentwässerung und 

die entsprechende Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht. 

Frühzeitige Abstimmung 

Der übersichtliche Charakter der Stadtverwaltung sorgt dafür, dass innerhalb der Stadtverwaltung 

informelle Gespräche stattfinden, bevor formalisierte Verfahren laufen. Anders ist es, wenn die 

Stadt als Träger öffentlicher Belange an übergeordneten Verfahren beteiligt wird. An der Schnitt-

stelle zum Wasserverband sind jedoch in der Regel informelle Austauschprozesse zu verzeichnen, 

da es für Sachverhalte aus dem Bereich der laufenden Verwaltung, also der täglichen Arbeit, zu-

meist keine formalen Verfahrensvorschriften zu beachten gibt.  

Strukturierte Abstimmung 

Regelmäßige Koordinierungsgespräche sind vorhanden. Die Verwaltung ist aber klein, dement-

sprechend redet man vorwiegend spontan miteinander, um Sachverhalte zu klären. 

Organisation und Politik 

Mit der verwaltungsinternen Abstimmung hat die Politik nichts zu tun, vor allem nicht auf der Ebene 

der Organisation der Umsetzung bestimmter Maßnahmen. Die Politik nimmt über den Rat und die 

zugehörigen Fachausschüsse auf einer höheren inhaltlichen Ebene Einfluss. 

Anpassung und Politik 

Die Politik hat die Anpassung an den Klimawandel als wichtiges Thema erkannt. Es ist aber kein 

Thema, dass in seiner Priorität vor Themen wie der Schulentwicklungsplanung, der Kindergarten-

betreuung oder dem Bau eines neuen Freibads steht  diese sind sicherlich städtisch bedeutende-

re Themen, die daher eine höhere Priorität genießen. Sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als 
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auch im Wasserverband wird daher die Veränderung der Wetterverhältnisse primär aus eigener 

Initiative aufgegriffen oder sie ist Bestandteil überörtlicher/überregionaler Untersuchun-

gen/Studien/Programme, an denen die Stadt beteiligt wird. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Für die Küstenregion ergibt sich eine offensichtliche Betroffenheit. Die Stadt wird sich darum in den 

nächsten Jahren sicherlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen. Dies betrifft vor al-

lem den Meeresspiegelanstieg und die Sicherung der Deiche, bei denen die Stadt als Träger öf-

fentlicher Belange beteiligt wird. Darüber hinaus stellen extreme Regenereignisse ein weiteres 

Problemfeld dar. 

Anpassungsbedarf 

Trotz der Beteiligung an Studien und Projekten sowie der Bezugnahme auf Studien und Projektio-

nen, ist für die Stadt im Moment die Spannbreite der möglichen Zukunftsszenarien zu groß, um ei-

nen konkreten Anpassungsbedarf einzuschätzen und entsprechende Handlungen und Maßnah-

men zu ergreifen. Im Moment liegt daher der Fokus auf Bestandsaufnahmen und Analysen der ge-

genwärtigen und bisherigen Ereignisse. Eine erste Berücksichtigung der Ergebnisse findet sich in 

Planungsinstrumenten, wie dem Generalentwässerungsplan und dem Niederschlagswasserbesei-

tigungskonzept des Wasserverbandes, wieder. Auch findet bereits eine Sensibilisierung durch PR-

Maßnahmen statt. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Die Thematik wird eindeutig als Gemeinschaftsaufgabe verstanden. Abstimmungsbedarf entsteht, 

aber weniger hausintern, sondern vielmehr nach außen, an der Schnittstelle zu den Bürgerinnen 

und Bürgern und bei der Verzahnung zwischen Akteuren auf kommunaler, Kreis- und Landesebe-

ne. Ziel ist, dass Akteure den eigenen Aufgabenbereich nicht allein hinsichtlich ihrer Aufgabenstel-

lung abgrenzen, sondern die Gesamtaufgabe wahrnehmen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Weil die Bereiche Bau, Planung und Umwelt innerhalb der gleichen Abteilung verortet sind, wird 

davon ausgegangen, dass entsprechende Abstimmungsstrukturen in der Lage sind, die Thematik 

aufzugreifen. Eine stärkere Abstimmung wäre dagegen an der Schnittstelle zu den übergeordneten 

Strukturen wünschenswert. An dieser Stelle ist gegenwärtig das Beteiligungsverfahren maßgebend 

und könnte in der Zukunft erweitert werden. 

Eine explizite Auseinandersetzung mit den Instrumenten und mit der Frage, ob man mit den vor-

handenen Austauschstrukturen auf dem richtigen Weg ist bzw. welche Instrumente wirklich für die-

sen Austausch zielführend sind, fehlt jedoch noch. 
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Stadt_02 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Der Aufbau der Stadtverwaltung sieht an sich keine Stellen mit vorwiegend koordinierender Funkti-

on vor. Amtsübergreifende Themen werden eher in Arbeitsgruppen erarbeitet oder von Einheiten 

wahrgenommen, die eine Eigenkompetenz haben. So liegen zum Beispiel die Federführung bei al-

len Angelegenheiten des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung sowie die Koordinierung 

ämterübergreifender Maßnahmen des Umweltschutzes beim Amt für Umweltschutz. Ansonsten 

liegt die Koordination zwischen Ämtern zu spezifischen Themen bei der Verwaltungsspitze. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Beteiligungskultur innerhalb der Stadtverwaltung ist sehr weit verbreitet: Der Austausch zwi-

schen Ämtern findet weit über die Vorschriften hinaus statt. Darin spielt allerdings das Instrument 

Mitzeichnung keine zentrale Rolle. Unterschriften werden nur dann eingeholt, wenn es rechtlich 

bzw. formal notwendig ist. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Für den freiwilligen Bereich ist die Überschneidung mit den Pflichtaufgaben zentral, sowohl aus 

Gründen der darin verankerten Daseinsfürsorge als auch aus reinen Finanzierungsgedanken. 

Pflichtaufgaben werden nämlich finanziell gedeckt, während dies für freiwillige Aufgaben nicht un-

bedingt der Fall ist. Die Umsetzung von freiwilligen Aufgaben ist daher oft auf die Synergien mit 

den Pflichtaufgaben angewiesen. 

Bei knapper werdenden Mitteln, bestehen die Kernaufgaben allerdings fast ausschließlich aus 

Pflichtaufgaben. Aus der Perspektive der Pflichtaufgaben ist eine Berücksichtigung der freiwilligen 

Aufgaben nicht immer automatisch gegeben. Grund dafür ist erstens, dass Verfahren bei Pflicht-

aufgaben geregelt und formalisiert sind. Zweitens hängt es sehr stark von den Einstellungen der 

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, ob freiwillige Belange über das Verfahren hinaus in 

die Prozesse miteinzubeziehen sind oder nicht. In der Praxis funktionieren jedoch solche Abstim-

mungen gut. Ist dies nicht der Fall, liegt das entweder daran, dass das Verfahren einfach gehalten 

werden soll oder schlicht weil Unkenntnis herrscht. Eine Entwicklung in die Richtung einer breiteren 

Verschneidung lässt sich jedenfalls beobachten. 

Frühzeitige Abstimmung 

Die Abstimmung zwischen Ämtern findet hauptsächlich informell statt. Dies ist sowohl der Fall bei 

Aufgaben im freiwilligen Bereich, für die an sich keine formellen Verfahren vorgegeben sind, als 

auch bei Aufgaben, die formalisierte Verfahren vorsehen. Im letzteren Fall finden meistens infor-

melle Abstimmungsrunden im Vorfeld der offiziellen Beteiligung statt. Es entsteht allerdings eine 

Komplementarität zwischen formalisierten und informellen Abstimmungsphasen. In diesem Sinne 

ist der Abstimmungsbedarf bei formalisierten Verfahren nicht komplett durch die frühzeitige, infor-

melle Abstimmung im Vorfeld gedeckt. 

Strukturierte Abstimmung 

Das Funktionieren der Stadtverwaltung sieht strukturierte Arbeitstreffen hauptsächlich auf Projekt-

ebene vor. Die zeitliche Regelmäßigkeit ist nicht bei allen Arten von Treffen gegeben, dafür aber 

deren strukturierter Charakter. 
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Innerhalb der Verwaltung sind allerdings verschiedene Meinungen über die Rolle solcher Arbeits-

treffen zu verzeichnen. Wenn es um eine tatsächliche Abstimmung geht, setzen einige Akteure den 

Schwerpunkt eher auf spontane, bilaterale Gespräche. Andere betonen eine gewisse Komplemen-

tarität zwischen den beiden. 

In diesem Sinne seien wiederkehrende Austauschrunden wichtig, auch jenseits konkreter Frage-

stellungen und eher aus psychologischen und gruppendynamischen Gründen. 

Organisation und Politik 

Je nach Art des Verfahrens steht es mehr oder minder fest, wann und wie viel die Politik zu beteili-

gen ist. Die vorherrschende Grundvorstellung ist, dass die Politik vorgibt, ob ein Vorhaben realisiert 

wird oder nicht. Sie gibt den Startschuss und bringt den Stein ins Rollen. Daraufhin macht die Ver-

waltung ihre Arbeit. Über welche Strukturen dies geschieht, gibt die Politik nicht vor. 

Hinzu kommt, dass die Verwaltung Spielräume hat, Themen aufzugreifen und Sachverhalte zu 

thematisieren. Die Verwaltung nutzt solche Spielräume manchmal bis hin zur Eigeninitiative in der 

Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur Vorlage bei der Politik oder in Form von Gesprächen und 

Informationsaustausch. Die Politik redet dort auf einer inhaltlichen Ebene mit, beschäftigt sich aber 

nicht mit dem entsprechenden Verfahren und vor allem nicht mit der notwendigen Koordinierung 

zwischen Ämtern. Solche Fragen der internen Organisation sind Verwaltungssache. 

Anpassung und Politik 

Die Politik nimmt sicherlich die Thematik wahr, vor allem wenn es um Hochwasserschutz geht. Al-

lerdings handelt es sich um keine hauptamtlichen Ratsmitglieder: Die Kapazitäten der Politik, The-

men zu begleiten, ist dementsprechend gering. Die Anpassungsthematik nimmt daher die Verwal-

tung in ihrer Wächterfunktion
1
 proaktiv wahr. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die existenzielle Betroffenheit ergibt sich offensichtlich durch die Nähe zur Küste und den Anstieg 

des Meeresspiegels. Dies führt zu einem sehr hohen Wahrnehmungsgrad der Problematik. Jen-

seits dieser Problematik ist aber die Betroffenheit der Stadt relativ gering. Die grundsätzliche Da-

seinsfürsorge (Wasserversorgung, Schul- und Kulturangebote, Stadtentwicklung) ist aufgrund des 

relativ ausgeglichenen Meeresklima, mit geringen Schwankungsbreiten was Temperatur und Wet-

terereignisse angeht, eher wenig gefährdet. 

Die Nähe zum Meer sorgt auch dafür, dass Hitzestress nicht direkt zum Problem werden wird. Es 

gibt eine gewisse Sensibilisierung, dass zukünftig mit Hochwasser, Starkregen usw. zu rechnen ist, 

eine direkte Betroffenheit ist allerdings nur punktuell erkennbar. Erste Anzeichen sieht man z.B. im 

Bereich der Starkregenereignisse und bei der Pflege des Stadtgrüns. Schäden im Baumbestand 

sind zu verzeichnen, sowohl durch neuartige Schädlinge als auch durch längere Trockenperioden. 

                                                                                                                                                                                

1
 Mit ‘Wächterfunktion’ der Stadtverwaltung ist gemeint, dass die Stadtverwaltung ihre Fachkompetenzen ausübt, um mögliche, in der 

Zukunft liegende Herausforderungen für die Verwaltung der Stadt und für das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig zu er-

kennen und die Politik darauf aufmerksam zu machen. In diesem Sinne ist die Stadtverwaltung ‘wachsam’. In keiner Weise wird die 

‘Wächterfunktion’ der Stadtverwaltung als Überwachung der Arbeit der Politik durch dieselbe bzw. die Exekutive als Wächterin über 

die Legislative verstanden. 
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Anpassungsbedarf 

Aufgrund der Nähe zur Küste wird die Notwendigkeit zur Klimaanpassung stark wahrgenommen 

und die Stadtverwaltung muss in Bereichen wie der Kanalisation und des Stadtgrüns in der Zukunft 

sicherlich anders handeln. Inwiefern bzw. in welcher Art ist derzeit noch schwer einzuschätzen. 

Die Behandlung der Thematik ist noch in einem sehr frühen Stadium. Eine tatsächliche Berücksich-

tigung in den heutigen Planungen und Verfahren ist noch nicht zu erkennen. Jedoch wird bereits 

über Themen wie Starkregenereignisse, erhöhte Temperaturen usw. berichtet und mit anderen In-

stitutionen darüber gesprochen. Eine umfassende Vulnerabilitätsanalyse soll auch bald ausge-

schrieben werden. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Ein Abstimmungsbedarf ergibt sich nicht automatisch. Bei Ämtern, die sehr tief in den Prozess in-

volviert sind, ist eine Abstimmung selbstverständlich. Diejenigen Ämter, die nicht unmittelbar be-

troffen sind, haben allerdings noch keine Sensibilität für die Thematik. Die Teilnahme der Stadt an 

Forschungsverbünden zum Thema hat aber dafür gesorgt, dass viele Ämter ein Gespür dafür be-

kommen haben, vor allem auf Ebene der Verwaltungsspitzen. Ein solcher Prozess steht aber noch 

ganz am Anfang. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Um die Sensibilisierung für die Thematik innerhalb der Stadtverwaltung zu erhöhen, sind die vor-

handenen Abstimmungsinstrumente und Austauschkanäle sicherlich ausreichend. Es bleibt abzu-

warten, ob für den möglicherweise entstehenden Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Ziele und 

Ansätze auch die vorhandenen Strukturen genügen. Dies könnte Gegenstand einer Untersuchung 

werden. 

Faktisch verfügt die Stadtverwaltung über ein Büro für Klimawandelfragen, um die formelle Ab-

stimmung zu organisieren. Die vorhandenen Abstimmungsstrukturen sind sicherlich in der Lage, 

Gespräche darüber zu ermöglichen, ob und wie man die Daseinsfürsorge der Zukunft neu organi-

sieren muss. Beschlüsse aus der Politik werden allerdings notwendig sein, um dies alles zu dirigie-

ren. 
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Stadt_03 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Die Stadtverwaltung verfügt über mehrere Einheiten, die querschnittsorientiert und hauptsächlich 

koordinierend tätig sind. Die meisten davon sind beim Oberbürgermeister angesiedelt und decken 

die für das Modell üblichen Handlungsfelder (Gleichstellung, Wirtschaftsförderung, etc.) sowie wei-

tere Aspekte (z.B. regionale Zusammenarbeit) mit einer oder mehreren Stellen ab. 

Neben solchen Einheiten gibt es Ämter, die fachspezifische Kompetenzen innehaben und zugleich 

bei bestimmten Themenkomplexen koordinierend tätig sind. Hier übernehmen einzelne Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter dieser Ämter koordinierende Aufgaben. Ein Beispiel dafür ist der Bereich 

Bauleitplanung. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Das Instrument der Mitzeichnung spielt eine unterschiedliche Bedeutung je nachdem, ob es verti-

kal oder horizontal eingesetzt wird. Vertikal handelt es sich um das Gegenstromprinzip, wobei ge-

wisse Schriftstücke über die verschiedenen Stufen der Verwaltungshierarchie ihren Lauf nehmen 

und für das eine Amt schrittweise verpflichtender werden. Diese Art der Mitzeichnung ist der Regel-

fall. 

Horizontal findet die Mitzeichnung statt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der gleichen 

Hierarchieebene aber aus unterschiedlichen Bereichen die Verantwortung über die eigene Zuarbeit 

innerhalb eines ressortübergreifenden Schriftstückes durch Unterschrift formalisieren. Diese Art der 

Mitzeichnung ist ebenfalls sehr verbreitet. 

Beide Perspektiven kommen mit Hinblick auf den in der Gemeindeordnung vorgesehenen Verwal-

tungsvorstand zusammen. Dort treffen sich die Dezernenten wöchentlich mit dem Oberbürgermeis-

ter als Verwaltungschef. Schriftstücke, die dort vorgelegt und unterschrieben werden, sind dann 

dezernatübergreifend akzeptiert. Dieses Instrument spielt eine wesentliche Rolle in der formalen 

Verankerung der dezernatübergreifenden Koordination. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen kann sich diese Stadtverwaltung auf einen gesunden 

Haushalt stützen. Freiwillige Aufgaben kann sich die Stadt noch leisten – was aber nicht heißt, 

dass Sparzwänge nicht präsent wären. Aus dieser Konstellation ergibt sich, dass freiwillige Aufga-

ben auf die Spielräume der Pflichtaufgaben angewiesen sind und politisch sowie fachlich jeweils 

auf dem Prüfstand stehen. Die tatsächliche Abstimmung ergibt sich im Rahmen des üblichen Betei-

ligungsverfahrens, gegebenenfalls über die Hierarchien innerhalb der Verwaltung. 

Frühzeitige Abstimmung 

Neben den formalisierten Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren stehen viele Austauschmög-

lichkeiten zur Verfügung. Solche Austauschmöglichkeiten werden rege genutzt (je nach persönli-

cher Vorliebe der jeweiligen Mitarbeiterinnen oder des Mitarbeiters), so dass formalisierte Verfah-

ren oft Abstimmungen festlegen, die vorher schon informell getroffen wurden. 
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Strukturierte Abstimmung 

Die informelle Koordination zwischen Ämtern erfolgt bei dieser Stadtverwaltung sowohl über struk-

turierte Arbeitskreise als auch über bilaterale, formlose Gespräche. Die Meinungen darüber, wo der 

Schwerpunkt zwischen den beiden liegt, sind jedoch unterschiedlich. In diesem Zusammenhang 

scheinen die verschiedenen Ämter keine einheitliche Kultur bzw. Herangehensweise zu haben. 

Organisation und Politik 

Die Organisation von ämterübergreifenden Fragestellungen spielt sich vorwiegend verwaltungsin-

tern ab. Die Politik kann Einfluss nehmen durch die Eingabe von Anträgen und Anfragen in den je-

weiligen Fachausschuss, der dann die Federführung übernimmt. 

Anpassung und Politik 

Sowohl die Politik als auch die Stadtverwaltung haben die Klimaanpassungthematik erkannt und 

sind längst im gegenseitigen Austausch darüber. Sicherlich nimmt die Verwaltung nicht nur die An-

fragen wahr, die auf diesem Gebiet aus der Politik kommen, sondern reagiert unter anderem auch 

auf den Handlungsdruck, der aus ihren eigenen Kompetenzen entsteht sowie aus dem Klima-

schutzgesetz NRW bzw. aus dem Baugesetzbuch. In diesem Sinne hat die Verwaltung eine gewis-

se Vorreiterrolle. Ferner wird die öffentliche und politische Diskussion zum Thema durch die Kolle-

ginnen und Kollegen aufmerksam verfolgt und wissenschaftliche Veröffentlichungen entsprechend 

ausgewertet. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist schon jetzt unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten durch den Klimawandel be-

troffen: Hoch- und Niedrigwasser und Starkregenereignisse sowie die Zunahme von Hitzetagen 

und Tropennächten sind die zentralen Betroffenheiten, an denen die verschiedenen Fachbereiche 

der Stadtverwaltung den Wandel der klimatischen Bedingungen gegenwärtig registrieren. 

Anpassungsbedarf 

Im Bereich der Pflege und Gestaltung der Grünflächen lässt sich ein starker Anstieg des Pflege-

aufwandes verzeichnen, vor allem hinsichtlich der Straßenbäume. Ursache sind die längeren Hit-

zeperioden sowie die Starkregenereignisse. Die Anpassung in diesem Bereich erfolgt durch die 

Pflanzenauswahl und die Organisation der Baumpflege.  

Anpassungsbedarf besteht darüber hinaus im Bereich Arten- und Biotopschutz, da der Klimawan-

del bereits ablesbare Veränderungen im Artenspektrum bewirkt. Mit der Planung und Umsetzung 

eines Biotopverbundsystems sollen die Wanderungsbedingungen für gefährdete Populationen ver-

bessert und der Austausch zwischen Lebensräumen ermöglicht werden. 

Bei der Klimaanpassung im Wasserbereich stehen aktuell die Themen der Ausweisung von Über-

schwemmungsgebieten und der Handhabung von Starkregenereignissen im Fokus. Bezüglich der 

Überschwemmungsgebiete handelt es sich um gesetzliche Vorgaben aus der EU-

Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Handlungsbedarf be-

steht vor allem im Sinne der Sensibilisierung der Anwohner und Eigentümer für die Risikolage und 

für die Eigenabwehr durch hochwasserangepasstes Bauen. 

Ein ähnlicher Handlungsbedarf ergibt sich im Bereich Starkregen mit Bezug auf den hohen Versie-

gelungsgrad der Stadt. Lösungsansätze dafür werden mit den Instrumenten der Stadtplanung er-
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arbeitet. Ähnlich ist es im Bereich der Hitzeproblematik, wo mit einem entsprechend erhöhten Be-

darf an Beschattung und Durchlüftungsschneisen geplant wird. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Aus dem Anpassungsbedarf an die Folgen des Klimawandels entsteht ein Abstimmungsbedarf 

zwischen Ämtern unterschiedlicher Zuständigkeiten. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvor-

stand im Herbst 2013 beschlossen, ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel unter Einbin-

dung einer ämterübergreifenden Projektgruppe zu erstellen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die Tragfähigkeit der bestehenden Abstimmungsstrukturen und Abläufe wird unterschiedlich beur-

teilt. Vom Grundsatz her sind ausreichend Austauschmöglichkeiten vorhanden, um die Klimaan-

passung innerhalb der breiteren Stadtverwaltung zu thematisieren. Die Meinungen sind jedoch un-

terschiedlich darüber, ob solche Strukturen in der Lage sind, das Thema in vollem Umfang zu be-

rücksichtigen und zielführend umzusetzen. Für manche der Befragten ist keine qualitative Weiter-

entwicklung notwendig. Für andere sind keine grundsätzlich neuen Instrumente notwendig, es be-

darf jedoch einer neuen Ausrichtung der vorhandenen Austauschmöglichkeiten. Dies ist ein weite-

rer Grund, warum die bereits oben genannte Projektgruppe installiert wurde. 
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Stadt_04 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Im Aufbau der Stadtverwaltung sind verschiedene Einheiten vorhanden, die zu Koordinationszwe-

cken ins Leben gerufen worden sind und deren Schwerpunkt es ist, bei gewissen Querschnitts-

themen für Abstimmung zu sorgen. 

Dazu zählen die klassischen Beispiele im Bereich des Bürgermeisters/Oberbürgermeisters sowie 

Einheiten zu weiteren Themen. Des Weiteren werden Querschnittsthemen auch intensiv innerhalb 

der Fachämter bearbeitet. Beispiele sind hier der Bereich Planung sowie bestimmte Fachstellen, 

die sich mit dem Thema Klimawandel sowie weiteren Themen stark koordinierend auseinanderset-

zen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Bei der Frage, ob das Instrument der Mitzeichnung für Koordinationszwecke über die Vorschriften 

hinaus benutzt wird, zeigten sich bei den Befragten unterschiedliche Meinungen. Zum Teil wird die 

Meinung vertreten, dass die eigentliche Abstimmung auf einer kommunikativen und informellen 

Ebene seine Wirkung entfalte – eher weniger durch Formalien wie das Mitzeichnen. Andererseits 

wird aber auch die Meinung vertreten, dass das Mitzeichnen sei keine reine Frage der Rechtskon-

formität, sondern damit würden Einverständnis und Mittragen signalisiert. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Aus Haushaltsgründen steht diese Stadtverwaltung unter extremen Sparzwängen. Dadurch wird es 

schwierig, freiwillige Aufgaben als solche wahrzunehmen. Wenn sich jedoch die Stadt für gewisse 

freiwillige Aufgaben entschieden hat, stehen diese auf Augenhöhe mit den Pflichtaufgaben. 

Betont wird vor allem, dass eine saubere Trennung zwischen freiwilligen und Pflichtaufgaben in der 

Praxis kaum möglich ist. Pflichtaufgaben setzen oft Leistungen voraus, die an sich dem freiwilligen 

Bereich zuzuordnen sind. Die richtige Balance zu finden, ist nicht einfach und setzt viel Abstim-

mung voraus. 

Frühzeitige Abstimmung 

Zwischen den unterschiedlichen Ämtern der Stadtverwaltung spielt die informelle, frühzeitige Ab-

stimmung eine entscheidende Rolle. Das übliche Beteiligungsverfahren nach dem Verwaltungsver-

fahrensgesetz wird jedoch auch zu Koordinationszwecken eingesetzt. 

Zum einen kann es vorkommen, dass die informelle Abstimmung den Koordinationsbedarf nicht 

ausschöpft – so dass unterschiedliche Meinungen in den offiziellen Stellungnahmen formell ge-

geneinander abgewogen werden müssen. Zum anderen sind bestimmte Sachverhalte bevorzugt 

per Stellungnahme geregelt. 

Es überwiegt aber trotzdem der informelle Austausch. 

Strukturierte Abstimmung 

Zwischen den Fachbereichen, die regelmäßig miteinander an Themen arbeiten, gibt es verschie-

dene Arbeitstreffen, die auf den verschiedenen hierarchischen Ebenen der Verwaltung unter-

schiedlich angesiedelt sind. Ausschlaggebend für die verwaltungsinterne Koordination sind jedoch 

die persönlichen Kontakte auf bilateraler Ebene. 
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Persönliche Kontakte, die sich langsam durch die gemeinsame Arbeit ergeben, werden intensiv 

benutzt, um die Verwaltungsmeinung zu vereinheitlichen. Eine gewisse Strukturierung eines sol-

chen kommunikativen Netzwerks wird angestrebt. Es handelt sich allerdings um einen Prozess, der 

zurzeit noch im Aufbau ist und informell stattfindet. 

Organisation und Politik 

Prinzipiell ist durch die Gemeindeordnung festgelegt, wie die Politik seitens der Verwaltung zu be-

teiligen ist und wie die Politik ihre Einflussnahme auf das Verwaltungsgeschehen wiederum auszu-

üben hat. Bei speziellen Themen kann vorkommen, dass die Politik enger beteiligt wird – dies er-

folgt allerdings über das offizielle Einberufen eines Beirats. Ansonsten werden Organisationsfragen 

rein verwaltungsintern geregelt. 

Anpassung und Politik 

Seitens der Politik wird dem Thema Klimawandelanpassung eine große Bedeutung zugesprochen. 

Verschiedene Beschlüsse aus dem Stadtrat beschäftigen sich bewusst mit der Klimaanpassung. 

Dies lässt sich in verschiedenen Strategiedokumenten erkennen. 

Jedoch nimmt die Verwaltung das Thema schon seit längerer Zeit eigenständig wahr und erarbeitet 

entsprechende Konzepte. Vor einiger Zeit fand innerhalb der Stadtverwaltung eine breit angelegte 

Umfrage statt, ob sich die verschiedenen Ämter betroffen sehen und ob kurz-, mittel- oder langfris-

tiges Handeln notwendig ist. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist durch den Klimawandel erheblich betroffen. Problemfelder ergeben sich auf der Ebe-

ne des Stadtklimas sowie durch Starkregenereignisse. Eine weitere Betroffenheit ergibt sich aus 

der Perspektive des Wirtschaftsstandorts durch die verminderte Leistung des Fließgewässers bei 

Niedrigwasserständen. Zudem stellt der Hochwasserschutz eine mögliche Gefahrenquelle dar. 

Anpassungsbedarf 

Im Bereich des Stadtklimas besteht der Handlungsbedarf darin, Frischluftzüge zu erhalten bzw. 

weiter auszubauen. Es sind auch Flächen notwendig, die zusätzlich Kaltluft produzieren. In erster 

Linie sind passende Konzepte für die Stadtentwicklung notwendig, um solche Ziele zu erreichen. 

Gleichzeitig wird anvisiert, den Grünanteil in bestimmten Stadtgebieten durch ganz klassische 

Maßnahmen (Dachbegrünung, Hinterhofbegrünung, Fassadenbegrünung, straßenbegleitende Be-

grünung) zu erhöhen. An dieser Stelle reichen Planungskonzepte nicht aus, weil der Erfolg der 

Umsetzung zum großen Teil von den privaten Eigentümerinnen und Eigentümern abhängt. 

Beim Thema Starkregen besteht der Handlungsbedarf in der Schaffung weiterer Retentions- und 

Versickerungsflächen. Des Weiteren gibt es Überlegungen, Straßen zu benutzen, um oberirdisch 

große Mengen Wasser abzuführen. Die Herausforderung liegt diesbezüglich darin, festzulegen, wo 

sich Wasser im Notfall sammeln kann. Konzeptionell werden Lösungen für solche und ähnliche 

Fragestellungen entwickelt und erprobt, indem die Stadtverwaltung oder ihre Tochterbetriebe an 

Forschungsprojekten teilnehmen. 

Im Vergleich liegen die Themen Niedrig- und Hochwasser eher außerhalb der Einflussmöglichkei-

ten der Stadtverwaltung, so dass kein direkter Anpassungsbedarf artikuliert werden kann. 
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Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Bei Fragen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels entsteht innerhalb der Stadtverwal-

tung ein klarer Abstimmungsbedarf, insbesondere zwischen den Bereichen Stadtentwässerung, 

Planung und Umwelt. Darüber besteht Konsens. Tatsächlich laufen derzeit Gespräche, um mit den 

entsprechenden Stellen regelmäßige Arbeitstreffen zu vereinbaren. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Eine Anpassung der Abstimmungsstrukturen ist bereits im Gange. Dabei ist das übergeordnete 

Ziel, Querverbindungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen in unterschiedlichen Ämtern zu 

erkennen und die Thematik durch regelmäßige Treffen voranzubringen. Entsprechende Konsultati-

onskreise fehlen noch in der Organisation der Stadtverwaltung. 

Es wird allerdings auch betont, dass eine grundsätzlich gute und enge Abstimmung zwischen den 

entscheidenden Ämtern bereits vorhanden ist und dass die Verwaltung vergleichsweise schlank ist 

– zwei Aspekte, die den Abstimmungsbedarf wiederum relativieren. In dieser Hinsicht wird es auch 

zu hinterfragen sein, inwiefern es sich um neue Strukturen handelt oder ob es um eine Umgestal-

tung bzw. neue Ausrichtung vorhandener Abstimmungsstrukturen geht. 

Verbesserungspotentiale liegen möglicherweise im Rahmen des Konzerns (d.h. die Gesamtheit 

von Stadtverwaltung, Stadtwerken, stadteigenen Betrieben, Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist 

usw.). Auch in diesem Bereich werden aber die gegenwärtigen Abstimmungsstrukturen als grund-

sätzlich gut empfunden. Bestehende Strukturen könnten gegebenenfalls um das Thema Klima-

wandel erweitert werden. Strukturell muss nichts Neues erfunden werden. Vielmehr geht es darum, 

ein Kommunikationselement in die bestehenden Strukturen einzufügen. 
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Stadt_05 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Die Stadtverwaltung verfügt über einige Einheiten, die hauptsächlich koordinierend agieren und die 

beim Oberbürgermeister bzw. bei anderen zentralen Diensten angesiedelt sind – beispielsweise 

zum Thema Demographie. Die Norm ist allerdings, dass ämterübergreifende Angelegenheiten eher 

durch Arbeitsgruppen abgestimmt werden als über Koordinationsstellen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Innerhalb der Stadtverwaltung ist die Mitzeichnung eher weniger ein Instrument der Abstimmung 

und mehr ein Mittel zur juristischen Absicherung. Bei fachbereichsübergreifenden Fragestellungen 

werden Beteiligungsverfahren initiiert, die auch die Mitzeichnung vorsehen. Damit wird signalisiert, 

dass es sich um ein Verfahren mit gemeinsamer Verantwortung handelt. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Die Abstimmung zwischen Selbstverwaltungsangelegenheiten und Auftragsangelegenheiten erfolgt 

typischerweise so, dass diejenigen Ämter, die eine Pflichtaufgabe wahrnehmen, die betroffenen 

Ämter im freiwilligen Bereich hinzuziehen. Spielräume sind meistens vorhanden, um die entspre-

chenden Belange mit zu berücksichtigen. Wenn es dabei scheitert, ist es eher eine Frage des 

menschlichen Versagens als ein Manko der Abstimmungsstruktur. 

Frühzeitige Abstimmung 

Die Rolle der informellen Koordination zwischen Ämtern unterscheidet sich zwischen Routinearbeit 

und komplexen Themen sowie zwischen Pflichten und freiwilligen Aufgaben. 

Bei routineartigen bzw. sehr fachlichen Angelegenheiten arbeitet grundsätzlich jedes Amt für sich. 

Die Auseinandersetzung mit möglichen Interdependenzen wird dann über das gewöhnliche Beteili-

gungsverfahren geregelt. Frühzeitige Abstimmung findet dagegen statt, wenn es um komplexere 

oder strategischere Themenfelder geht, und mündet gegebenenfalls in einer formalisierten Ab-

grenzung der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, z.B. durch Kontrakte im Falle von Pflichtaufgaben. 

Strukturierte Abstimmung 

Die informelle Koordination innerhalb dieser Stadtverwaltung erfolgt sowohl auf einer persönlichen 

Ebene als auch über etablierte, regelmäßige Abstimmungsstrukturen. Die Meinungen gehen dar-

über auseinander, ob es tatsächlich eine Komplementarität zwischen den beiden Formen gibt oder 

ob doch, aufgrund der Übersichtlichkeit der Stadtverwaltung, ein Schwerpunkt auf persönlichen, 

spontanen Kontakte liegt. Sicher ist, dass strukturierte Austauschmöglichkeiten nicht überwiegen. 

Organisation und Politik 

Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung erfolgt deutlich verwal-

tungsintern. 

Anpassung und Politik 

Zwischen Politik und Verwaltung übernimmt die letztere die Vorreiterrolle. Dies hat verschiedene 

Gründe. Erstens liegt das notwendige Know-how, um sich mit einem solch abstrakten Themen-

komplex auseinanderzusetzen, eher bei der Verwaltung. Zweitens ist die Reichweite der Verwal-
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tung nicht durch die relativ kurzen Legislaturperioden eingeschränkt. Drittens steht die Verwaltung 

nicht in der Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern kurzfristige Ergebnisse zu liefern. Dies ist jedoch 

der Fall für die Politik. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist sichtlich stark durch Starkregen betroffen. Dies hat sich in der letzten Zeit deutlich ge-

nug gezeigt. Der Themenbereich Hochwasserschutz ist vergleichsweise weniger besorgniserre-

gend: Die Deiche halten gut Stand, so dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Es bleibt 

jedoch abzuwarten, welche Entwicklung der Meeresspiegelanstieg nehmen wird. 

Mit Bezug auf Bodenerosion und Lufthygiene gehen die Meinungen auseinander. Durch die Küs-

tennähe sollten Hitzewellen keine Probleme bereiten. Es gibt jedoch Ämter, die bei diesen Themen 

einen gewissen Handlungsdruck wahrnehmen. Hauptthema bleibt jedoch der Starkregen. 

Anpassungsbedarf 

Hinsichtlich der Hauptproblematik Starkregen konnte sich der Anpassungsbedarf noch nicht kon-

kretisieren. Kurzfristig steht die Stadtverwaltung vor der Frage, wie die technische Infrastruktur an-

zupassen ist. Weit mehr sind aber Konzepte auf der Ebene der mittel- bis langfristigen Stadtent-

wicklung gefragt. Gegenwärtige Ansätze im Bereich fokussieren auf die Verminderung der Flä-

chenversiegelung, auf natürliche Retention, verdichtete Bebauung, Vermeidung von Flächenver-

brauch und dementsprechend auf Innen- statt Außenentwicklung. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Ein Abstimmungsbedarf zwischen Ämtern wird mit großer Sicherheit entstehen. Gegenwärtig ver-

läuft der Austausch überwiegend zwischen Ämtern im Bereich der Stadtentwicklung, Stadtplanung, 

unteren Wasserbehörden, Umwelt und der Stadtentwässerung. Der Austausch zielt damit vor allem 

auf die planerische Dimension der Thematik. Es bleibt abzuwarten, ob auf der Ebene der Umset-

zung auch ein erhöhter Abstimmungsbedarf entstehen wird. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Mit Blick auf die Zukunft stellt sich die Frage eines zielführenden Umgangs mit der Thematik. Ge-

genwärtig besteht der Bedarf hauptsächlich darin, die breitere Verwaltung zu Sensibilisieren und 

Informationen entsprechend zu verbreiten. Für solche Zwecke sind die vorhandenen Strukturen gut 

aufgestellt, kurzfristig wie langfristig. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass in Zukunft bestimmte Funktionen aufgrund des Klimawan-

dels optimiert werden müssen. Ob das im Rahmen der vorhandenen Abstimmungsstrukturen ge-

lingen kann, darüber besteht unter den Befragten keine einhellige Meinung. Einerseits sei es eine 

permanente Aufgabe im Verwaltungshandeln, zu identifizieren, wie bestimmte Fragestellungen 

besser aufgegriffen werden können. Verwaltung sei ständig im Fluss. 

Andererseits scheint es unwahrscheinlich, in die Verantwortlichkeiten einzugreifen: Keiner will Ver-

antwortung abgeben. Derartige Entwicklungen seien daher innerhalb der bestehenden Strukturen 

nicht möglich. Starke politische Entscheidungen seien auf dieser Ebene notwendig – derartige 

langfristige Entwicklungen seien jedoch für die Politik eher zu abstrakt und wenig attraktiv. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Bei der Stadtverwaltung sind viele Fachämter vorhanden, die sich sehr intensiv mit Koordinations-

fragen beschäftigen, beispielsweise im Bereich Tiefbau, Umwelt, Grünflächen und Planung. Solche 

Einheiten arbeiten hauptsächlich querschnittsorientiert. 

Des Weiteren werden Projekte, bei denen verschiedene Fachämter betroffen sind, manchmal so 

gehandhabt, dass ein Fachamt als „One-Stop-Agency“ fungiert und somit einen einheitlichen An-

sprechpartner darstellt, der die Verbindung zu den verschiedenen Fachämtern organisiert und auf-

rechterhält. 

Diese Arbeitsweise setzt zum Beispiel die Wirtschaftsförderung bei gewissen Projekten der Ge-

werbeansiedlung und der Flächenvermarktung ein. Ein solcher Ansprechpartner ist jedoch für Fra-

gen der Klimaanpassung nicht vorhanden. Außerdem ist keine Einheit zu verzeichnen, die aus-

schließlich als One-Stop-Agency tätig ist. 

Ansonsten werden Querschnittsthemen fallbezogen mittels entsprechender Arbeitsgruppen bear-

beitet. Solche Gruppen informeller Art arbeiten meistens projektbezogen. Sie haben nicht den Sta-

tus einer dauerhaft eingerichteten Einheit. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Verwaltungsabläufe dieser Stadtverwaltung sehen natürlich eine Mitzeichnung für die Fälle vor, 

in denen es rechtlich vorgeschrieben ist. In diesem Zusammenhang betrifft der Unterschriftszwang 

hauptsächlich die Abteilungsleiterinnen und Amtsleiter und den Bürgermeister, gegebenenfalls im 

Gegenstromprinzip. 

Um sicherzustellen, dass andere Ämter bestimmte Schriftstücke zur Kenntnis nehmen, kommen 

eher andere Instrumente in Frage als die Mitzeichnung. Solche Angelegenheiten werden der Ein-

fachheit halber digital erledigt bzw. durch die Nutzung entsprechender Verteiler. In dieser Hinsicht 

wird also keine weitergehende Nutzung des Instruments der Mitzeichnung für Koordinierungszwe-

cke gemacht. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Die Finanzmittel der Kommunen sind derzeit überall sehr knapp, so dass viele freiwillige (und da-

her ohnehin nicht finanziell unterlegte) Aufgaben nur schwer zu leisten sind. In dieser Hinsicht ge-

nießt die Stadtverwaltung noch die vorteilhafte Situation, einen gesunden Haushalt zu haben und 

sich somit freiwillige Aufgaben leisten zu können. 

Auf einer Bearbeitungsebene hat die Unterscheidung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen 

Aufgaben vor allem die Konsequenz, dass für die ersteren formalisierte Verfahren vorgesehen 

sind, nicht aber für die letzteren. Dies führt wiederum dazu, dass die Federführung im Fall einer 

Pflichtaufgabe tendenziell von vorneherein vorgegeben ist. 

In der Praxis lässt sich jedoch kein wesentlicher Unterschied in der Bearbeitung feststellen. Die 

Abstimmung wird gleich gehandhabt, unabhängig davon, ob es um Pflichtaufgaben oder um freiwil-

lige Aufgaben geht. 
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Frühzeitige Abstimmung 

Innerhalb dieser Stadtverwaltung findet die Abstimmung zwischen Ämtern vorwiegend über die 

formalisierten Verfahren statt. In diesem Zusammenhang ist allerdings nicht der formale Charakter 

des Verfahrens ausschlaggebend, sondern eher der Wunsch, die Meinungen der verschiedenen 

betroffenen Stellen ungefiltert vorliegen zu haben. Weitere Gespräche können dann hinterher statt-

finden, bei der die federführende Stelle dann die Rolle des Koordinators einnimmt. 

Es kommt auch vor, dass Abstimmungen im Vorfeld stattfinden. Das ist aber vergleichsweise sel-

ten der Fall und ist vor allem wichtig, um die notwendigen Informationen bei komplexeren Vorgän-

gen zu verteilen. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Stadtverwaltung ver-

gleichsweise übersichtlich und kompakt ist. Wenn Klärungsbedarf besteht, haben Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter die Möglichkeit, schnell die entsprechenden Kollegen/Innen anzusprechen. Den-

noch sind die Meinungen unterschiedlich darüber, ob die tatsächliche Abstimmung auch in solchen 

Fällen erst durch das Einreichen der Stellungnahmen stattfindet, oder doch schon auf der Ebene 

der formlosen Gespräche. 

Strukturierte Abstimmung 

Strukturierte Arbeitstreffen kommen meistens bei komplexen, ämterübergreifenden Verfahren zum 

Einsatz. Jedoch kommen solche Treffen eher in Form von fallbezogenen Arbeitsgruppen auf Pro-

jektebene vor, kaum als etablierte, reguläre Treffen, die bestimmte Themenkomplexe über Jahre 

hinaus begleiten. 

Auf diese Weise erreichten die beteiligten Stellen das Ziel, Struktur in solche Verfahren zu bringen. 

Treffen dieser Art finden aber nicht sehr häufig statt. Dagegen finden die meisten Abstimmungen 

eher auf persönlicher, bilateraler Ebene und vorwiegend spontan statt. 

Organisation und Politik 

Die Anbindung an die politische Meinungsbildung erfolgt durch die Verwaltungsspitze – den Bür-

germeister. Grundsätzlich sind aber Fragen der Verwaltungsorganisation zu kleinteilig und zu fach-

lich, um diese auf politischer Ebene zu regeln. Die Politik redet eher auf einer inhaltlichen Ebene 

und mit Bezug auf Ziele mit. Wie sich aber die Stadtverwaltung organisiert, um solche Ziele zu er-

reichen, wird innerhalb der Verwaltung vollkommen selbstständig entschieden und durchgeführt. 

Anpassung und Politik 

Mit Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen Politik und Verwaltung im Bereich der Klimaanpas-

sung ist zu verzeichnen, dass sich sowohl die Politik als auch die Verwaltung berufen fühlen, aktiv 

zu werden. Anpassungskonzepte und -ansätze aus der Verwaltung entstehen daher sowohl aus 

eigener Initiative als auch durch spezifische Anfragen aus der Politik. 

Der Schwerpunkt liegt aber tendenziell auf der Seite der Verwaltung. Es geht beim Thema Klima-

wandelanpassung allerdings um einen Themenkomplex, in welchem selbst die Verwaltung nicht 

unbedingt einheitlich sensibilisiert ist, und in dem die Politik und die Verwaltung unterschiedlichen 

Schwerpunkten Aufmerksamkeit schenken. Die Politik reagiert auf konkrete Ereignisse und wird 

gegebenenfalls bei einzelnen Maßnahmen aktiv. Aus der Perspektive der betroffenen Ämter ste-

hen dagegen eher die langfristigen Entwicklungsziele im Fokus. 
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Betroffenheit durch Klimafolgen 

In dieser Stadt sind ein relativ hoher Versiegelungsgrad sowie eine relativ große Seniorenbevölke-

rung vorhanden, daher ist eine gewisse Vulnerabilität zu verzeichnen. Im Bereich Stadtgrün sind 

tatsächlich die ersten Anzeichen vom Klimawandel spürbar, während andere Bereiche (z.B. Was-

serwirtschaft) hauptsächlich vorsorglich aktiv sind. 

Im übrigen Leben der Stadt lässt sich jedoch keine offensichtliche unmittelbare Betroffenheit fest-

stellen. Es haben noch keine schwerwiegenden Hitzewellen oder Überschwemmungs- bzw. 

Starkregenereignisse stattgefunden, die als Katalysator für Politik und Gesellschaft gedient hätten. 

Anpassungsbedarf 

Das geringe Betroffenheitsgefühl und die derzeitige Abwesenheit von konkreten Problemträgern 

führen dazu, dass bisher kein deutlicher Anpassungsbedarf identifiziert worden ist. 

Einige Ansätze sind allerdings im Bereich Stadtgrün zu beobachten: Die Auswahl der Pflanzen- 

und Baumarten wird umgestellt, um längere Trockenperioden und stärkere Regengüsse mit mini-

malen Schäden zu überstehen. Solche Entwicklungen werden allerdings systematisch, z.B. durch 

die Aktivitäten der Gartenamtsleiterkonferenz im deutschen Städtetag getrieben: Es handelt sich 

also um kein direktes Ergebnis der gegenwärtigen Klimafolgen in der Stadt.  

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Beim Ausbleiben eines deutlichen Anpassungsbedarfs, ist es naheliegend, dass kein konkreter 

Abstimmungsbedarf zum Vorschein kommt. Jedoch wurde von den Befragten teilweise betont, 

dass perspektivisch neue Denk- und Arbeitsweisen notwendig sein könnten, um der Thematik zu-

künftig Rechnung zu tragen. Es handele sich jedenfalls um einen laufenden und langandauernden 

Prozess. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Sollte sich zukünftig eine konkrete Betroffenheit einstellen, wären sicherlich Strukturen notwendig, 

die einer Strukturierung und Bündelung der Thematik dienen würden. Breit angelegte Zukunfts-

werkstätten oder Konstrukte wie die Wirtschaftsförderung wären gute Beispiele dafür. 

In der Regel kommen solche Strukturen auch zustande, wenn sie benötigt werden. Dennoch setzt 

dies voraus, dass ein entsprechender, klarer Auftrag aus der Politik bzw. aus den obersten Ebenen 

der Verwaltungshierarchie kommt. Dieser fehlt derzeit. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Aufgrund ihrer eher geringen Größe hat die Stadtverwaltung wenige Möglichkeiten ganze Einheiten 

bestimmten Fragestellungen zu widmen. Neben den zentralen Diensten, zuständig für Personal, 

EDV, Öffentlichkeitsarbeit usw. und neben der üblichen Wirtschaftsförderung, sind keine Stabsstel-

len zu bestimmten Themen eingerichtet worden. Jedoch hat die Stadtverwaltung kürzlich eine City-

Managerstelle, vorwiegend mit Koordinationsaufgaben, sowie eine ähnliche Stelle zum Thema 

Tourismus geschaffen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung nutzen das Instrument der Mitzeichnung 

sowohl aus Gründen der rechtlichen Absicherung als auch zur Koordination. Durch die Mitzeich-

nung wird unter anderem gewährleistet, dass bei bestimmten Entscheidungen und Vorhaben alle 

zuständigen Bereiche berücksichtigt werden. Jedoch kommt das Instrument allein im Rahmen for-

malisierter Abläufe zum Einsatz, es werden also keine Unterschriften eingeholt, wenn es nicht vor-

geschrieben ist. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Der Spielraum für freiwillige Aufgaben war in der Vergangenheit sehr gering. Die Haushaltslage der 

Stadt hat sich aber in den letzten Jahren entspannt. Durch eine bessere Ausstattung bei finanziel-

len und personellen Ressourcen entstand mehr Spielraum für die freiwilligen Aufgaben der Stadt. 

Aus diesem Grund spielt es in der Abstimmung zwischen Aufgaben keine Rolle, ob es sich um 

freiwillige oder um Pflichtaufgaben handelt. 

Frühzeitige Abstimmung 

Abstimmung und Koordination zwischen Ämtern werden innerhalb dieser Stadtverwaltung sowohl 

über formalisierte Verfahren als auch über informelle Austauschmöglichkeiten gepflegt. Dem Ab-

stimmungsbedarf im laufenden Geschäft wird formal und routiniert nachgegangen, zum Teil rein 

elektronisch. Im Gegensatz dazu werden komplexere Angelegenheiten außerhalb der Routine über 

frühzeitige Gespräche in Gremien, wie z.B. der Abteilungsleiterrunde, abgestimmt. Ziel ist es dabei, 

ein möglichst zügiges und konfliktfreies Verfahren zu erreichen, damit im Rahmen der offiziellen 

Stellungnahmen keine unerwarteten Vorbehalte mehr vorgetragen werden. Verfahren sollen 

dadurch vereinfacht werden. 

Strukturierte Abstimmung 

Auf einer informellen Ebene findet die Koordination zwischen Ämtern sowohl strukturiert (wie bei-

spielsweise über die Abteilungsleiterrunde) als auch unstrukturiert, zum Beispiel über spontane 

Gespräche auf dem Flur statt. Es herrschen jedoch unterschiedliche Meinungen darüber, welche 

der beiden Möglichkeiten tatsächlich ausschlaggebend ist. 

Organisation und Politik 

Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung erfolgt im Kern über die Antragstellung sei-

tens der Politik und die entsprechende Vorbereitung von Beschlussvorlagen seitens der Verwal-

tung. Die Aufgaben, die durch die Anträge der Politik an die Verwaltung kommen, haben eine in-

haltliche Natur und bestimmen nicht, wie die Arbeit innerhalb der Verwaltung zu organisieren ist: 
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Die gesamte verwaltungsinterne Abstimmung verläuft ausschließlich verwaltungsintern. Eine aktive 

Einflussnahme der Politik findet diesbezüglich nicht statt. 

Anpassung und Politik 

Beide Seiten, Politik und Verwaltung, haben von sich heraus die Thematik erkannt. Wenn es um 

Klima geht, liegt der Fokus bei der Politik etwas mehr auf Klimaschutz und Emissionsminderung. 

Durch die Nähe des Rheins ist aber ebenfalls der Hochwasserschutz sehr präsent und die Verbin-

dung zum Klimawandel wird auch bei der Politik erkannt. Die Verwaltung beschäftigt sich wiederum 

aufgrund eigener Fachkenntnisse mit der Thematik und nicht allein auf Anforderung der Politik hin. 

Es herrscht daher ein Miteinander. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist durch den Klimawandel hauptsächlich hinsichtlich des Hochwasserschutzes betroffen. 

Des Weiteren lassen sich die veränderten klimatischen Bedingungen schon auf der Ebene der Ve-

getation von Grünflächen spüren. Drittens versucht die Stadt sommerliche Hitzeentwicklungen ent-

gegenzuwirken. 

Anpassungsbedarf 

Die Stadt beabsichtigt in der künftigen Stadtentwicklung, unter Mitwirkung der Umweltberater der 

Stadt sowie der Abteilung Stadtplanung, Klimafolgen städtebaulich stärker zu berücksichtigen. Dies 

soll, vor allem im innerstädtischen Bereich, durch den vermehrten Einsatz von Stadtgrün und die 

Freihaltung von Frischluftschneisen erfolgen. Bei Neubaumaßnahmen wird eine Umstellung auf 

standortgerechte Pflanzenarten angestrebt, damit das Stadtgrün die Trockenperioden besser ver-

trägt. 

Im Bereich Hochwasserschutz wurde der Deich zurückverlegt und Retentionsraum für den Rhein 

geschaffen. In der Zukunft wird der Fokus darauf liegen, die Hochwassergefahr weiter zu reduzie-

ren, gegebenenfalls soll dies durch erhöhten Personalaufwand geschehen. Jetzt wo die Stadt den 

Nothaushalt überwunden hat, besteht wieder die Möglichkeit, Personal einzustellen und der Prob-

lematik auch organisatorisch Rechnung zu tragen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Es herrschen unterschiedliche Meinungen darüber, ob der Anpassungsbedarf zu einem zusätzli-

chen Abstimmungsbedarf führt. Dies ist stark der Fall im Bereich Hochwasser. Im Bereich Stadt-

grün sind dagegen die Zuständigkeiten günstig gebündelt, so dass sich die Anpassung letztendlich 

innerhalb der gleichen Einheit abspielt. Es geht hier also meistens um fachbereichsinterne Ab-

stimmung. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Es besteht der Eindruck, dass die vorhandenen Abstimmungsstrukturen ausreichend sind, um die 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels aufzugreifen. In diesem Zusammenhang, sind, neben 

den vielen Abstimmungsterminen, die übersichtliche Größe der Stadtverwaltung und die kurzen 

Wege sicherlich auch von Vorteil. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Als querschnittsorientierte Einheiten, die schwerpunktmäßig koordinierend tätig sind, kommen vor 

allem die Wirtschaftsförderung und der Bereich Gleichstellung in Frage. Darüber hinaus sind 

Fachämter vorhanden, die sich im Rahmen ihrer Fachkompetenzen sehr intensiv mit Koordinati-

onsfragen beschäftigen. Ein Beispiel dafür ist der Bereich Stadtplanung, der verschiedene Res-

sorts bündeln muss, um den eigenen Aufgaben nachzugehen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Wenn größere, komplexere Vorhaben anstehen oder schwierigere Rechtsfragen zu bewältigen 

sind, ist die Einbindung anderer Ämter sicherlich sinnvoll. Das Instrument der Mitzeichnung sorgt 

dabei für eine Vereinheitlichung der Verwaltungsmeinung und wird deswegen eingesetzt – unab-

hängig davon, ob es vorgeschrieben ist oder nicht. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Für diese Stadtverwaltung spielt die Unterscheidung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Auf-

gaben im Alltag eine eher nachgeordnete Rolle. Grund dafür ist, dass noch Spielräume bestehen, 

Aufgaben jenseits der reinen Pflichterfüllung wahrzunehmen. Dies ermöglicht, querschnittsorien-

tiert an sinnvollen, zweckmäßigen Ergebnissen zu arbeiten. 

Frühzeitige Abstimmung 

Diese Stadtverwaltung legt sehr viel Wert auf die Vereinheitlichung der Behördenmeinung. Im Re-

gelfall finden daher meistens informelle Vorabstimmungsrunden statt, bevor die offiziellen Beteili-

gungsverfahren in die Wege geleitet werden. Es kann jedoch vorkommen, dass solche vorzeitigen 

Vorabstimmungen den Abstimmungsbedarf bei bestimmten Angelegenheiten nicht vollständig ab-

decken, so dass teilweise verschiedene Meinungen in die offiziellen Stellungnahmen einfließen. 

Die offizielle, formale Beteiligung behält daher eine gewisse Abstimmungsfunktion jenseits der rei-

nen Formalisierung bestehender und vorausgegangener informeller Abstimmungen. 

Strukturierte Abstimmung 

Für alle Abstimmungsebenen sind regelmäßige Gesprächsrunden vorhanden. Solche Runden sor-

gen dafür, dass die Koordination zwischen den Ämtern gewährleistet wird und dass bestimmte 

Vorhaben nicht aneinander vorbei existieren. Obwohl der Schwerpunkt auf diesen regelmäßigen, 

strukturierten Abstimmungsforen liegt, sind natürlich informelle Austauschmöglichkeiten vorhan-

den: Telefonate und E-Mailverkehr sorgen dafür, dass kleine Anliegen schnell erledigt werden kön-

nen und dass Angelegenheiten besprochen werden, die nicht bis zur nächsten Routinesitzung war-

ten können. Ausschlaggebend sind jedoch die strukturierten Runden. 

Organisation und Politik 

Das Verwaltungshandeln wird im Wesentlichen vom Verwaltungsvorstand initiiert. Dies stellt die 

wichtigste Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik dar. Obwohl nicht ausschließlich, kommt 

jedoch darüber hinaus die Initiative überwiegend aus der Verwaltung. Im weiteren Verlauf findet 

der Dialog mit der Politik in verschiedenen, ad-hoc einberufenen Steuerungsgremien sowie über 

die Arbeit der Fachausschüsse statt, so dass die Politik regelmäßig in Prozesse eingebunden wird. 
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Anpassung und Politik 

Die Folgen des Klimawandels sind ein prioritäres Handlungsfeld der Politik, allerdings auf Ebene 

des Landkreises und nicht auf Ebene der Kommunalpolitik. Es handelt sich an dieser Stelle um die 

klimabedingte Verschärfung des Hochwasserrisikos, wovon der Landkreis unmittelbar betroffen ist 

und darüber mit der kommunalen Ebene in intensivem Austausch steht. Insbesondere zum Thema 

Überschwemmungsgebiete reagiert die Stadt auf die Aktivitäten des Landkreises. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Betroffenheit durch den Klimawandel zeigt sich vor allem beim Thema Hochwasserrisiko und 

bei der entsprechenden Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. Die Zuständigkeit und Ini-

tiative für dieses Thema liegt jedoch auf der Landkreisebene bzw. bei der Hochwasserschutzbe-

hörde auf Landesebene. Die Stadt stellt Vertreter in den entsprechenden Gremien. Obwohl eine 

unmittelbare physische Betroffenheit besteht, ist die Stadt organisatorisch nur indirekt betroffen. In 

dem Zusammenhang ist die Stadtverwaltung also kein Initiator, beteiligt sich aber an den Bemü-

hungen um die Sicherheit der Deiche. 

Eine weitere Betroffenheit ergibt sich aus der Perspektive der Abwasserentsorgung. Die Art der 

Regenereignisse hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, die anfallende Regenmenge fällt 

in wesentlich kürzerer Zeit. Die abwassertechnischen Anlagen sind und müssen für solche Ereig-

nisse nicht ausgelegt sein. 

Durch diese punktuellen Regenereignisse kann es aber zum Rückstau in den abwassertechni-

schen Anlagen kommen. Dies hat jedoch vielfach auch topografische Ursachen. In diesem Zu-

sammenhang werden mögliche Abhilfemaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung entwickelt. 

Anpassungsbedarf 

Auf einer städtischen Ebene zeigt sich kein Anpassungsbedarf als solcher. Der eigentliche Hand-

lungsbedarf liegt im Bereich Küstenschutz, der allerdings nicht direkt im Zuständigkeitsbereich der 

Stadt liegt. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Aktuell zeigt sich die Anpassung in einer neuen Ausweisung der Überschwemmungsgebiete. Da-

ran nimmt die Stadt vorwiegend im Rahmen des Verwaltungsverfahrengesetzes teil. Federführend 

ist dabei das Niedersächsische Landesamt für Küstenschutz, Naturschutz und Gewässerschutz. 

Beteiligt wird die Stadt über den Landkreis als Wasserbehörde. Belange werden in diesem Sinne 

auf überörtlicher Ebene gegeneinander abgewogen, wodurch ein erster Abstimmungsbedarf ent-

steht. Ein weiterer Abstimmungsbedarf entsteht zwischen den inhaltlichen Erfordernissen und den-

jenigen Belangen, die mit der Rechtlichkeit des Verfahrens in Verbindung stehen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Aus der Perspektive der Stadtverwaltung ist die einheitliche Arbeit bezüglich der Überschwem-

mungsgefahr auf einer überörtlichen Ebene sicherlich zweckmäßig und sinnvoll. Die Tatsache al-

lerdings, dass die eigenen Belange quasi zweistufig abgewogen werden (zuerst auf Kreisebene 

und dann noch mal bei der Landesbehörde) führt zu dem Wunsch, sich direkter und unmittelbarer 

beteiligen zu können. Eine frühzeitige Beteiligung ist gewünscht. Die jetzige Beteiligung gemäß 

dem Verwaltungsverfahrengesetz lässt kaum Spielräume zu und kann der örtlichen Fachplanung 

nur bedingt Rechnung tragen. Dies führt teilweise zu Unstimmigkeiten auf der Ebene der Flächen-

nutzungsplanung bzw. der Flächensicherung für gewerbliche und bauliche Zwecke.  
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Stadt_09 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Mehrere Organisationseinheiten innerhalb der Stadtverwaltung beschäftigen sich hauptsächlich mit 

Koordinationsfragen auf einer querschnittsorientierten Ebene. Dies betrifft verschiedene Stabsstel-

len innerhalb der Linienverwaltung sowie im Bereich des Oberbürgermeisters. Im Aufbau der 

Stadtverwaltung können Stabsstellen mit Ämtern verglichen werden. Im Gegensatz zu klassischen 

Ämtern haben sie aber einen viel engeren Zuständigkeitsbereich und operieren querschnittsorien-

tiert. 

Des Weiteren können durch sogenannte Organisationsverfügungen Einheiten eingerichtet werden, 

die über formelle Kompetenzen und gegebenenfalls über eine Mitzeichnungsberechtigung verfü-

gen. Ein ähnliches Konstrukt wurde beispielsweise im Bereich Klima verwendet. Ähnlich wie 

Stabsstellen sind solche Einheiten dauerhaft und formell im Verwaltungsaufbau verankert. Frage-

stellungen, die sich nicht im Verwaltungsaufbau bearbeiten lassen und eher einen temporären 

Charakter haben, werden dagegen durch informelle Abstimmungsinstrumente aufgegriffen, wie 

z.B. dezernats- und ämterübergreifende Arbeitsgruppen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Mitzeichnung kommt als Koordinationsinstrument im Rahmen jener formalen Vorgänge vor, die 

das Vorlegen von Akten nach außen bzw. bei den politischen Gremien zugrunde legen. Dies be-

deutet erstens, dass die Ergebnisse der Abstimmung bei Verfahren der laufenden Verwaltung eher 

durch Protokolle festgehalten werden. Eine Mitzeichnung ist an dieser Stelle nicht vorgesehen. 

Geht ein Schriftstück nach außen bzw. wird es der Politik vorgelegt, muss die Verwaltung mit einer 

Stimme sprechen. 

Die formale Beteiligung der verschiedenen Ämter ist in diesem zweiten Fall fest geregelt und wird 

durch die Tätigkeiten des Ratsbüros eingeleitet. Das Ratsbüro stützt sich dabei einerseits auf die 

Gemeindeordnung, die durch das Land bestimmt wird, und andererseits auf die Zuständigkeitsord-

nung, die per Ratsbeschluss politisch definiert wird. Die beiden Dokumente bestimmen, welche 

Fachämter für welche Fragen fachlich zuständig sind und beteiligt werden müssen. Hat ein Verfah-

ren Auswirkungen auf den Haushalt, muss der Kämmerer zusätzlich mitzeichnen. 

Bei der Frage, welche Ämter bei einem Verfahren letztendlich zu beteiligen sind, hat das Ratsbüro 

selbst einen gewissen Spielraum. Dies ist aber letztendlich nicht ausschlaggebend: Die Gemein-

deordnung und die Zuständigkeitsordnung legen die Entscheidung im Wesentlichen fest. 

Wer dadurch an einem Verfahren beteiligt wird, muss dann aus Prinzip beim Ergebnis mitzeichnen. 

Die tatsächliche Abstimmung findet jedoch im Vorfeld statt: Die Mitzeichnung spielt lediglich die 

Rolle, das Ergebnis einer solchen Abstimmung zu besiegeln und für Fragen der rechtlichen Absi-

cherung festzuhalten. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Die Stadt hat gegenwärtig einen stark angespannten Haushalt. Dies hat zur Folge, dass die Bewil-

ligung und letztendlich die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben sehr schwer ist. Trotz der Auf-

nahme des Nachhaltigkeitsaspektes, beispielsweise in der Vergabegesetzgebung, sind viele die-

sem Aspekt nachgehenden Maßnahmen keine Pflichtaufgaben. 
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Bei der Klimaanpassung steht die Entwicklung noch am Anfang – beispielsweise mit Mustergebie-

ten und Workshops. Bei kritischem Stand der kommunalen Finanzen können nicht pflichtige Maß-

nahmen der Klimaanpassung nicht als Priorität abgearbeitet werden. Man ist deswegen auf die 

entsprechenden Spielräume angewiesen. Im Endeffekt hängt es von den politischen Mehrheitsver-

hältnissen und den entsprechenden Prioritätensetzungen ab, ob gewisse freiwillige Aufgaben ge-

halten, reduziert oder gestrichen werden. 

Frühzeitige Abstimmung 

Die Verwaltung legt viel Wert darauf mit einer Stimme zu sprechen und möglichst viel frühzeitig ab-

zustimmen. Es wird versucht, Abstimmung schon auf einer konzeptionellen Ebene zu gewährleis-

ten, mit dem Ziel konfrontative Haltungen zu vermeiden und dadurch die formellen Verfahren zu 

beschleunigen. Dies erfolgt durch sehr frühzeitige Gespräche im Vorfeld der formalisierten Beteili-

gungsverfahren. 

Beteiligungsverfahren ohne Vorabstimmung sind nicht die Regel, finden jedoch auch statt. Ein we-

sentlicher Grund dafür ist, dass manche Zusammenhänge eine rein fachliche Natur haben und da-

her keinen Spielraum für Kompromisse und Verhandlungen zulassen. Dies hat vor allem einen 

rechtlichen Hintergrund: In manchen Fällen ist es eine Notwendigkeit der rechtlichen Absicherung, 

dass ein Amt gewisse fachliche Bedenken ungefiltert äußert. Ferner setzen Fragen des laufenden 

Geschäfts (also nicht politisch brisante Fragestellungen mit kleinerem Finanzvolumen) keine Vor-

abstimmung voraus, sondern sind reine Routine. 

Strukturierte Abstimmung 

Informelle Koordination erfolgt sowohl durch strukturierte, regelmäßige Abstimmungsrunden als 

auch durch spontane und tendenziell bilaterale Besprechungen. Letzteres spielt eine etwas stärke-

re Rolle. Es entsteht dabei allerdings eine gewisse Komplementarität: Auf einer strategischen Ebe-

ne sind die übergeordneten, etablierten Abstimmungsrunden ausschlaggebend, während die De-

tailarbeit, die daraus entsteht und die den Alltag bestimmt, eher auf einer bilateralen, persönlichen 

Ebene abgestimmt wird. Dafür sind die regelmäßigen Runden ein zu träges Instrument: Termine 

liegen einfach zu weit auseinander. 

Organisation und Politik 

Die Politik kann den Wunsch nach einer Organisationseinheit äußern, die zu bestimmten Themen 

verschiedene Aspekte bündelt und bearbeitet. Die konkrete organisatorische Ausgestaltung einer 

solchen Einheit wird jedoch durch Gespräche innerhalb der Verwaltung entworfen und konkreti-

siert. 

Wünsche dieser Art seitens der Politik sind nicht selten. Die Entscheidung, ob sie wahrgenommen 

werden oder nicht, liegt letztlich beim Oberbürgermeister in seiner Funktion als Verwaltungsspitze. 

Anpassung und Politik 

Im vorliegenden Fall kam die Initiative, sich mit Klimafolgen zu beschäftigen, aus der Verwaltung. 

Insbesondere wurde die Thematik durch die Dezernenten für Stadtentwicklung und Umwelt aufge-

griffen und in die Politik getragen. Aus einem langen fachlichen Diskurs innerhalb der Verwaltung 

wurden wesentliche Akzente im politischen Meinungsbildungsprozess gesetzt. Im gesamtpoliti-

schen Raum handelt es sich jedoch um ein nachgeordnetes Thema. 



 
30     | Roggero, Matteo; Thiel, Andreas 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Für diese Stadt ergibt sich eine Betroffenheit durch die drei typischen Klimafolgen, die man im 

ganzen Land feststellen kann: Hitzewellenverstärkung, Hochwasserentwicklung (sowohl bei gro-

ßen als auch bei den kleinen Fließgewässern) und Starkregenereignisse. Es handelt sich jedoch 

um Projektionen aus den aktuellen Klimamodellen, die eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. 

Klimatisch wird ein Anstieg der Mitteljahrestemperatur von 2,5 Grad Celsius erwartet, was etwa 

dem jetzigen Klima von Mailand entspricht. Dies stellt jedoch ein Szenario von vielen dar. Trotz al-

ler Unsicherheiten ist es für die Planungsprozesse der Stadt notwendig, sich auf ein Szenario zu 

verständigen, um Maßnahmen planen zu können. Die Stadt arbeitet daher gegenwärtig mit dem 

genannten 2,5 Grad Szenario. Ein solches Szenario könnte zu einer erheblichen Betroffenheit füh-

ren. Daher erkennt die Stadtverwaltung den Klimawandel als wichtiges Handlungsfeld an und leitet 

entsprechende Prozesse ein. 

Einige Bereiche der Stadtverwaltung stellen jedoch fest, dass extreme Wetterereignisse schon jetzt 

zugenommen haben. Aus diesem Blickwinkel ist die Betroffenheit aktuell und nicht nur prognosti-

ziert. Was Hochwasser angeht, ist zu verzeichnen, dass die Prozesse zur Aufstockung der Hoch-

wasserschutzmaßnahmen, einen viel längeren Anlauf haben. Für Rheinanlieger ist Hochwasser, 

völlig unabhängig vom Klimawandel, seit Jahrhunderten ein Thema. 

Anpassungsbedarf 

Mit Bezug auf Hochwasser stehen vor allem die mittleren Hochwasser am Rhein im Fokus: Pla-

nungsprozesse sind im Gange, die solchen mittleren Hochwassern bauliche Lösungen entgegen-

setzen. Hochwasser bei kleinen Gewässern sind dagegen ein neues Thema, vor allem in Verbin-

dung mit der neuen Ausweisung von Überschwemmungsgebieten im Sinne der EU Richtlinie zu 

Hochwasserrisikomanagement. Dort ist die Stadt mit verschiedenen Planungsansätzen aktiv, vor 

allem mit dem Ziel, Abstimmung mit den Oberliegern zu erreichen und die Bevölkerung zu infor-

mieren. 

Beim Thema Starkregen steht der Ausbau des Kanalnetzes nicht im Fokus. Grund dafür ist, dass 

weder technische noch finanzielle Spielräume dafür vorhanden sind. Der Handlungsbedarf ergibt 

sich deshalb viel stärker bei der Schaffung von zusätzlichen Retentionsräumen. Es kann sehr sinn-

voll sein, Plätze, Teiche oder Grünflächen umzugestalten, um dort bei Starkregenereignissen gro-

ße Wassermengen temporär zu speichern. Dafür sind nicht nur bauliche Maßnahmen notwendig, 

sondern auch eine gewisse Sensibilisierung der Bevölkerung. 

Dramatische Starkregenereignisse in der letzten Zeit haben diesbezüglich für eine sehr hohe politi-

sche Resonanz des Themas gesorgt. Es ist allerdings sehr problematisch, aus den Ereignissen ein 

Handeln abzuleiten, da es in der Zukunft auch deutlich anders kommen kann. Es entsteht eine un-

heimliche Bandbreite von möglicherweise eintretenden Veränderungen bei sehr beschränkten Be-

arbeitungskapazitäten. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Es herrscht eindeutig die Meinung, dass die Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine 

Querschnittsaufgabe verschiedener Dezernate und Fachämter ist. Gegenwärtige Pilotprojekte ha-

ben dies bestätigt und gezeigt, dass der Kreis der betroffenen Stellen innerhalb der Stadtverwal-

tung sehr groß sein kann. Es entsteht daher ein großer Abstimmungsbedarf. Dies gilt vor allem für 

die vielen Aspekten, die noch nicht mit Maßnahmen direkt in Verbindung stehen und wo gestalteri-

sche Spielräume und Lernpotentiale vorhanden sind. 
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Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die etablierten Instrumente sind sicherlich eine gute Grundlage, um solche Fragestellungen unmit-

telbar aufzugreifen und zu verarbeiten. Die Stadtverwaltung ist allerdings an dieser Stelle schon 

aktiv gewesen und hat gesonderte Koordinationsinstrumente eingesetzt und innerhalb der Verwal-

tungsabläufe fest verankert. 

Mit Blick auf die Zukunft besteht dennoch ein Vertiefungsbedarf hinsichtlich solcher neuen Struktu-

ren und Sonderwege im Umgang mit der Thematik. Einige sollen zu Regelabläufen werden und ins 

Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger eindringen. Es herrschen allerdings verschiedene Mei-

nungen darüber vor, ob es um grundsätzlich neue Ansätze geht oder ob sich alles im Rahmen der 

üblichen Flexibilität und Variabilität der Abstimmungsinstrumente abspielt. 
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Stadt_10 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Einheiten, deren Schwerpunkt in der Koordination zwischen Ämtern bei bestimmten Themen liegt, 

sind in dieser Stadtverwaltung vorhanden, aber nicht üblich. Vielmehr sind es die Fachämter, die 

sich bei der Ausübung ihrer Fachkompetenzen bei bestimmten Fragestellungen sehr intensiv um 

Koordination sorgen. Das ist zum Beispiel im Umwelt- und im Planungsbereich oft der Fall  die 

tatsächliche Federführung ist dann eine vorhabensspezifische Frage. Für solche Zwecke werden 

jedoch eher fachbezogene und ämterübergreifende Arbeitsgruppen einberufen als dauerhafte Ein-

heiten geschaffen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Vor dem Hintergrund einer sehr breiten und sehr frühzeitigen Beteiligung der durch die verschie-

denen Vorhaben betroffenen Stellen, spielt die Mitzeichnung bei Fragen der ämterübergreifenden 

Koordination keine besondere Rolle. Vielmehr dient sie dazu, nach außen zu zeigen, dass die be-

troffenen Stellen in der Tat beteiligt wurden und dass die formalen Prozeduren eingehalten worden 

sind. 

Jedoch kann es vorkommen, dass die Mitzeichnung weitergehend eingesetzt wird. Unabhängig 

davon, ob sie aufgrund der Vorschriften tatsächlich müssten, zeichnen beteiligte Stellen, die in ei-

nem Verfahren schon sehr früh involviert worden sind, letztendlich mit. Im breiteren Rahmen der 

frühzeitigen ämterübergreifenden Koordination wird dem Instrument der Mitzeichnung also eine 

größere Bedeutung zugemessen, als eine reine Formalität. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

An der Schnittstelle zwischen den freiwilligen Aufgaben und den Pflichtaufgaben einer Kommune 

spielt die Haushaltssituation sicherlich eine wichtige Rolle. Eine sehr große Anzahl von Kommunen 

befindet sich in der Haushaltsüberwachung. Solche Kommunen dürfen sich praktisch keine freiwil-

ligen Aufgaben leisten. Diese Stadt befindet sich nicht in einer solchen Situation und verfügt daher 

über größere Spielräume, um freiwillige Aufgaben (inkl. Klimaanpassung) auszuüben. 

Die Stadtverwaltung ist jedoch mit Kürzungen und Sparzwängen konfrontiert. Die Spielräume für 

freiwillige Aufgaben ergeben sich daher vor allem dadurch, dass die Kämmerei Sparziele erteilt. 

Die Entscheidung darüber, wo konkret gespart werden soll, überlässt sie jedoch den einzelnen Äm-

tern. In der Vergangenheit hieß Sparen freiwillige Aufgaben stoppen. Mit der jetzigen Einstellung ist 

es möglich, solange die Pflichten erfüllt werden und die Mittel ausreichen, freiwillige Aufgaben ihrer 

inhaltlichen und politischen Bedeutung entsprechend anzugehen. 

Frühzeitige Abstimmung 

Entscheidend bei der Frage, ob Abstimmung zwischen Ämtern frühzeitig, also schon in den Ent-

wurfsphasen stattfindet oder eher im Nachhinein auf Basis einer fertigen fachlichen Planung, sind 

die Größe und die Komplexität des Vorhabens. Bei Fragen der laufenden Verwaltung erfolgt die 

Beteiligung betroffener Ämter eher über die formalen Wege und durch schriftliche Stellungnahmen: 

betroffene Ämter erfahren von den jeweiligen Vorhaben erst dann, wenn darüber eine Stellung-

nahme abgeben werden muss. 

Geht es hingegen um Projekte, die komplex und grundlegend sind, werden lange bevor sich das 

Vorhaben konkretisiert Gespräche eingeleitet. Solche Gespräche finden aber auch nach dem Ein-
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reichen der offiziellen Stellungnahmen statt. Es ist daher von einem zweistufigen Verfahren die 

Rede, bei dem eine erste Stufe vor und eine zweite Stufe nach den offiziellen Stellungnahmen 

stattfinden. Je nach Komplexität werden entweder beide Stufen eingeschaltet oder nur die zweite. 

Strukturierte Abstimmung 

Zwischen spontanen, bilateralen Gesprächen und strukturierten Abstimmungsrunden herrscht kein 

eindeutiger Schwerpunkt. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehen in den 

strukturierten Abstimmungsrunden den zentralen Erfolgsfaktor bei komplexen Vorhaben. Für ande-

re spielen dagegen bilaterale und informelle Gespräche die entscheidende Rolle. 

In diesem Zusammenhang weisen einige Personen darauf hin, dass die Nutzung so strukturierter 

Koordinationsinstrumente in den letzten Jahren zugunsten von bilateralen Gesprächen nachgelas-

sen hat. Dies wird zum Teil nicht positiv gesehen. 

Organisation und Politik 

Vorhaben können sowohl durch die Verwaltung als auch durch die Politik initiiert werden. Ein in-

haltlicher Austausch zwischen Politik und Verwaltung findet je nach Vorhaben gegebenenfalls. 

statt. Die Frage wie das Vorhaben zu organisieren ist und wie die zwischen Politik und Verwaltung 

abgestimmten Ziele konkret zu erreichen sind, wird jedoch komplett verwaltungsintern abgewickelt. 

Anpassung und Politik 

Bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels liegt die Initiative bei der Stadtverwaltung. Die 

Initiativen der Verwaltung in diesem Bereich stoßen zwar auf die Zustimmung der Politik, bisher 

aber auf keine pro-aktive Haltung. Im Vergleich dazu zeigt die Politik im Bereich Klimaschutz deut-

lich mehr Eigeninitiative.
2
 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt sieht sich durch den Klimawandel vor allem auf der Ebene der Hitzeentwicklung und im 

Bereich Starkregen betroffen. Das Auftreten invasiver Arten bzw. Auswirkungen des Klimawandels 

auf das Artenspektrum werden ebenso erwartet bzw. werden derzeit näher untersucht. 

Anpassungsbedarf 

Mit Blick auf die Hitzeproblematik wird derzeit ein Schwerpunkt auf die Produktion von Frischluft 

und auf die Erhaltung von Ventilationskorridoren gesetzt. Aufgrund des hohen Grundwasserspie-

gels sind Austrocknungsprobleme vergleichsweise gering, obwohl die Kühlleistung der Böden und 

die Wechselwirkungen zwischen Wasserhaushalt, Bodenqualität und Klimawirksamkeit näher un-

tersucht werden sollen. Primär wird an dieser Stelle mit planerischen Instrumenten vorgegangen. 

Ziel ist es dabei freie Flächen zu erhalten, Gründefizite zu beseitigen und die Verdichtung der noch 

getrennten Ortslagen trotz Einwohnerzuwachs und entsprechendem Druck auf den Wohnraum zu 

vermeiden. 

                                                                                                                                                                                

2
  Im Rahmen der Anonymisierung wurde diese Aussage relativiert. Der Meinung wurde vertreten, dass die Politik aus Eigeninitiative 

im Bereich Klimaanpassung tätig ist. Das sei ein Resultat der bisherigen Aufklärungsarbeit der Verwaltung gegenüber der Politik. 

Aus zeitlichen Gründen könnte dies in unserer Analyse nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Mit Bezug auf die Niederschläge zeigt sich ein Anpassungsbedarf an der Schnittstelle zwischen 

dem Wasserabfuhrvermögen der Kanalisation und dem Zustand der Gewässer. Die erwarteten 

Starkregenereignisse wären an sich für die Dimensionierung des Kanalisationssystems nicht prob-

lematisch. Die zeitliche Verschiebung der Niederschläge weist aber auf eine mögliche Situation 

hin, dass solche Ereignisse zeitgleich mit hohen Wasserständen am Rhein stattfinden können, was 

Rückstau zur Folge haben kann. Eine entsprechende Anpassung nach den Regeln der Technik 

könnte für die Dimensionierung der Kanalisation zukünftig notwendig sein. Im Kern sind jedoch 

ganz andere Strategien notwendig, um auf solche Situationen problemgerecht zu reagieren: Es 

entsteht ein Bedarf nach zusätzlichen Senken und Retentionsflächen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Es ist Konsens, dass die Herausforderungen der Klimaanpassung eine enge Abstimmung zwi-

schen Ämtern voraussetzen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die bestehenden Koordinationsstrukturen innerhalb der Stadtverwaltung werden sicherlich in der 

Lage sein, den bei der Klimaanpassung notwendigen Abstimmungsbedarf aufzugreifen. Es wurden 

bereits Gremien installiert, die für die Fragestellung relevant sind und die gegebenenfalls als Bei-

spiel für spezifische Klimaanpassungsgremien genutzt werden können. Planungskoordinierung und 

Diskussionen in erweiterten Runden sind in diesem Zusammenhang mit Sicherheit sinnvoll und 

werden bereits grundsätzlich sowie für die Fragen der Klimaanpassung intensiv betrieben. 

Es stellt sich die Frage, ob ein zusätzlicher formaler und/oder organisatorischer Aufwand tatsäch-

lich bessere Ergebnisse erzielen würde. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nämlich der 

Meinung, dass die bereits bestehenden informellen Kontakte zwischen Beschäftigten der Stadt-

verwaltung in der Lage sein sollten, ausreichende Abstimmung zu gewährleisten, ohne dass dafür 

zusätzliche Gremien entstehen müssten. Dies sollte überprüft werden. 
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Stadt_11 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Der Verwaltungsaufbau sieht die Verwaltungsspitze als zentrale Koordinationsstelle vor. Des Wei-

teren sind in allen Bereichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden, die hauptsächlich die 

Verbindung zu einem oder mehreren anderen Bereichen bzw. Themenfeldern pflegen. Ein drittes 

Koordinierungsinstrument ergibt sich auf Projektebene: Zu gewissen Themen werden Projekte 

entwickelt, die genau eine solche Bündelungs- und Koordinierungsfunktion zwischen Ämtern erfül-

len. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Neben dem klassischen Verfahren zur Anhörung aller Träger öffentlicher Belange wird zur Koordi-

nation das Instrument der Mitzeichnung auf unterschiedliche Weise angewandt. Je nach Sachver-

halt geht es um eine tatsächliche Mitzeichnung oder um die Bitte um Zustimmung. Eine Rückmel-

dung ist aber in beiden Fällen notwendig und entspricht dem Vetorecht anderer Bereiche. Bei eini-

gen Ämtern sorgt diese rege, weitergehende Nutzung des Mitzeichnungs- bzw. Zustimmungsver-

fahrens dafür, dass Vorlagen auch sehr ins Detail abgestimmt werden. Bei anderen Ämtern laufen 

die Abstimmungen eher formlos ab. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Über die Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben herrschen unter-

schiedliche Meinungen. Ein leichter Vorrang der Pflichtaufgaben wird grundsätzlich betont. Dieser 

entscheide jedoch letztendlich nicht die Art der Abstimmung über Belange im pflichtigen bzw. frei-

willigen Bereich. Es wird allerdings auch betont, dass freiwillige Aufgaben keinen formalisierten 

Verfahren unterliegen, sondern eher auf Gesprächsrunden angewiesen sind. Der freiwillige bzw. 

pflichtige Charakter der Belange bestimme daher, ob die Abstimmung formal erfolgt. 

Frühzeitige Abstimmung 

Im Regelfall wird der formalisierte Weg bevorzugt, so dass Stellungnahmen über die Standpunkte 

der jeweiligen Häuser eingereicht werden, ohne dafür große Vorabstimmungsrunden einzuberufen. 

Anders ist es allerdings, wenn es sich um eine Stellungnahme handelt, die nach außen bzw. der 

Politik vorgelegt werden muss. 

Von einigen Akteuren wird allerdings eine Zunahme von informellen Abstimmungen beobachtet: 

Vor allem die Nutzung von E-Mails hat den informellen Austausch zwischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern extrem beschleunigt. Dies hängt jedoch von den persönlichen Einstellungen der/s ein-

zelnen Beschäftigten ab. 

Strukturierte Abstimmung 

Arbeitsgruppen, die bestimmte Themenkomplexe regelmäßig begleiten, sind in der Verwaltung 

selbstverständlich vorhanden. Dennoch wird ihnen keine wesentliche Koordinationsrolle zugespro-

chen: vielmehr geht es hierbei um Informationsaustausch. Die eigentliche Abstimmung unterschei-

det sich jeweils hinsichtlich des fachlichen bzw. politischen Charakters der Diskussion und hinsicht-

lich der Formalisierung. 

Die informelle Abstimmung findet hauptsächlich auf einer bilateralen oder trilateralen Ebene statt. 

Bei größeren bzw. kontroverseren Verfahren greift man aber eher zu formalen Verfahren. Solche 
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formale Verfahren können wiederum auch bilaterale Gespräche vorsehen, die aber nicht spontan, 

sondern institutionell verankert und formell festgehalten sind. 

Organisation und Politik 

Grundsätzlich haben Politik und Verwaltung getrennte Rollen, so dass die Politik inhaltliche Anfra-

gen stellt, die die Verwaltung aufgreift und wofür sie Vorlagen vorbereitet, die wiederum zu Be-

schlüssen seitens der Politik führen. Je nach politischer Relevanz ergibt es sich aber auch, dass 

die Politik die Verwaltungsprozesse sehr eng begleitet. Dabei vermischen sich inhaltliche und or-

ganisatorische Aspekten sehr, so dass es zu einer gemeinsamen Aufgabenbewältigung kommt. 

Die Meinungen über diese beiden Möglichkeiten sind innerhalb der Stadtverwaltung unterschied-

lich. 

Anpassung und Politik 

Mit Blick auf die Folgen des Klimawandels liegt die Vorreiterrolle typischerweise eher bei der Ver-

waltung als bei der Politik. Dies war jedoch in der Vergangenheit stärker der Fall als jetzt: Die Poli-

tik hat das Thema inzwischen deutlich aufgegriffen und konzentriert sich vor allem auf Einzelmaß-

nahmen (z.B. Deichbau). Es kann fast von einem Miteinander gesprochen werden, obwohl Mei-

nungen diesbezüglich leicht unterschiedlich sind. Fördernde Faktoren für ein gemeinsames Agie-

ren sind, dass die Verflechtung zwischen Politik und Verwaltung sehr eng ist (Verwaltungsspitzen 

sind auch Politiker) und dass die regierende Mehrheit ein Interesse an solchen Themen hat. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist schon jetzt in mehrerlei Hinsicht durch den Klimawandel betroffen. Gegenwärtige Ur-

sachen dafür sind Hitze und Trockenheit, Sturm und Starkregen sowie der Hochwasserschutz. Das 

Stadtgrün leidet derzeit sehr unter längeren und trockeneren Sommern und benötigt eine immer in-

tensivere und kostspieligere Pflege. Starkregenereignisse waren kürzlich wieder aktuell und setzen 

derzeit die Flächennutzungen (vor allem die Grünflächen) im städtischen Bereich durch den erhöh-

ten Bedarf an Retentionsräumen und Versickerungsflächen sehr unter Druck. Durch die Erhöhung 

der Deiche werden innerhalb des Altstadtbereiches große Umgestaltungsmaßnahmen notwendig 

sein. 

Anpassungsbedarf 

Ein Anpassungsbedarf ist mit Sicherheit zu verzeichnen. Notwendige Anpassungen werden bisher 

allerdings selten durch konkrete Maßnahmen durchgeführt und befinden sich meist noch in der 

Planungs-, Überlegungs-, Entwicklungs-, oder Vorbereitungsphase. Es entstehen z.B. Pläne für 

den Umbau der Grünanlagen, um zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. All solche Überlegun-

gen sollen bald in eine breit angelegte Klimaanpassungsstrategie in einem organischen Prozess 

zusammengetragen und gebündelt werden, damit möglichst viele Synergien genutzt werden kön-

nen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Es ergibt sich ein klarer Abstimmungsbedarf, selbst wenn viele der betroffenen Ämter letztlich im 

gleichen Amt verortet sind und dem gleichen Dezernenten unterliegen. Ein solcher Abstimmungs-

bedarf reicht weit über die Verwaltung hinaus und betrifft auch die Bürgerinnen und Bürger, Eigen-

tümerinnen und Eigentümer sowie private bzw. privatisierte Versorger. 
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Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Es herrschen unterschiedliche Meinungen darüber, ob die vorhanden Abstimmungsinstrumente in 

der Lage sind, die Problematik aufzugreifen. Einerseits wird die Meinung vertreten, dass die The-

matik nicht grundsätzlich neu ist und dass es eher darum geht, die vorhandenen Abläufe entspre-

chend auszurichten. Dieser Perspektive wird andererseits entgegen gehalten, dass eine solche 

Anpassung zu integrativ ist für die gängigen Abstimmungs- und Abwägungsprozesse. 

Hinzu kommt, dass die Klimaanpassung aufgrund ihres freiwilligen Charakters in Zukunft immer 

weniger Spielraum in den üblichen Abstimmungsverfahren finden wird. Verschiedene Stellen expe-

rimentieren derzeit mit unterschiedlichen Koordinierungsformen auf Projektebene. Solche Projekte 

sollen unter anderem Erfahrungen generieren, wie man die Anpassung am sinnvollsten organisiert 

und vorantreibt. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Diese Stadtverwaltung verfügt über verschiedene Ämter, die sich intensiv mit Koordinationsaufga-

ben beschäftigen. Neben den üblichen Querschnittsämtern (z.B. Wirtschaftsförderung, Liegen-

schaften) sind auch Ämter vorhanden, die hauptsächlich koordinierend tätig sind, aber ebenso ei-

nige Fachkompetenzen ausüben. Alle weiteren Ämter beschäftigen sich, in jeweils unterschiedli-

chem Ausmaß, mit Koordination im Rahmen ihrer Fachkompetenzen. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Das Instrument der Mitzeichnung wird hauptsächlich im Rahmen der Vorschriften angewandt. Mit-

zeichnung über die Vorschriften hinaus ist in dieser Stadtverwaltung nicht üblich.
3
 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Im Rahmen der etablierten Abstimmungsabläufe spielt die Unterscheidung zwischen Pflichtaufga-

ben und freiwilligen Aufgaben keine herausragende Rolle. Entscheidend ist eher die Bedeutung 

der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger und für die Politik – dadurch wird bestimmt, wie hoch 

in der Verwaltungshierarchie die jeweilige Angelegenheit geregelt wird und welchen relativen Wert 

der freiwilligen Aufgabe gegenüber der Pflichtaufgabe im Einzelfall zugesprochen werden kann. 

Frühzeitige Abstimmung 

Die ämterübergreifende Abstimmung erfolgt in der Stadtverwaltung teilweise über formalisierte Ver-

fahren (z.B. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) und teilweise über informelle Gespräche 

und Abstimmungsrunden, die im Nachhinein über das Beteiligungsverfahren formalisiert werden. 

Der Schwerpunkt scheint auf dem formalisierten Verfahren zu liegen. 

Strukturierte Abstimmung 

Innerhalb der Stadtverwaltung finden mehrmals in der Woche verschiedene regelmäßige Arbeits-

treffen statt, sowohl auf Arbeitsebene als auch auf Leitungsebene, entweder innerhalb der ver-

schiedenen Ämter oder ämterübergreifend. Gleichzeitig sind bilaterale, informelle Gespräche sehr 

verbreitet und wichtig für die Abarbeitung ämterübergreifender Angelegenheiten. Bestimmte Krite-

rien legen fest, ob Sachverhalte in den Gremien besprochen werden sollen oder nicht. Es herrscht 

in diesem Sinne eine Komplementarität zwischen informellen Abläufen der strukturierten (Arbeits-

treffen) und unstrukturierten (bilaterale Gespräche) Art. 

Organisation und Politik 

Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung verwaltungsintern. Eine klare Trennung zwischen Politik und 

Verwaltung sieht vor, dass die Verwaltung, sowohl auf Anfrage als auch aus eigener Initiative, der 

Politik Konzepte und Lösungsansätze vorlegt. 

                                                                                                                                                                                

3
  Im Rahmen der Anonymisierung wurde an dieser Stelle folgende Änderung vorgeschlagen: „Mitzeichnung über die Vorschriften 

hinaus ist in dieser Stadtverwaltung in Einzelfällen üblich, um Mitarbeit und/oder Zustimmung zu verdeutlichen“. Weil die Anonymi-

sierung nach unserer Analyse stattfand konnte diese Änderung nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Die Politik wiederum äußert die eigenen Präferenzen auf einer inhaltlichen Ebene und mischt sich 

eher weniger in verwaltungsinterne Fragen der Umsetzung und der Organisation ein. Die Meinun-

gen gehen darüber auseinander, ob diese Struktur so immer zutrifft. Von der Politik komme mitun-

ter schon eine gewisse Vorprägung der Organisationsarbeit, die über den reinen Arbeitsauftrag 

hinausgehe. 

Anpassung und Politik 

Im Bereich Klimaschutz zeigt sich die Politik je nach Fraktion mehr oder weniger aktiv und treibt 

den Prozess voran. Wenn es wiederum um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels geht, 

so liegt die Initiative eher auf Seiten der Verwaltung. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist vor allem in Bezug auf Regenereignisse und Hochwasserschutz durch den Klimawan-

del betroffen. Dies hat vor allem Konsequenzen für die Arbeit im Fachbereich Tiefbauamt, Straße, 

Grün und im Abwasserbetrieb. Die Hitzethematik ist dagegen weniger von Belang.  

Anpassungsbedarf 

Regenereignisse mit einer Häufigkeit von 20 Jahren haben mittlerweile eine Häufigkeit von zehn. 

Stadtverwaltung und Abwasserbetrieb sind dabei, dadurch Konsequenzen für die Dimensionierung 

des Kanalnetzes abzuleiten. Auch im Bereich Hochwasserschutz ist ein ähnlicher Anpassungsbe-

darf zu erkennen. Es besteht der Wunsch, sich mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Klare Ansätze für entsprechende Hochwasserschutzmaßnahmen konnten jedoch bislang noch 

nicht definiert werden. Vor dem Hintergrund der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wird 

allerdings mit der Planung von lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Ein Abstimmungsbedarf wird deutlich erkannt. Sowohl im Bereich der Regenereignisse als auch im 

Bereich des Hochwasserschutzes wird über Ansätze nachgedacht, die Beiträge und die Zuarbeit 

verschiedener Ämter voraussetzen, damit die entstehenden Zielkonflikte abgestimmt werden kön-

nen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die Schaffung neuerer, gezielterer Abstimmungsstrukturen für die Auseinandersetzung mit der An-

passungsthematik wird befürwortet. Die derzeitige Koordination, obwohl bisher reibungslos, ist auf 

die Bereitschaft der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Eine stärkere Struktu-

rierung und Institutionalisierung durch entsprechende Arbeitskreise und regelmäßige Gesprächs-

runden würde helfen, den Überblick zu behalten und zu vermeiden, dass parallel an den gleichen 

Themen gearbeitet wird. Entsprechende Abstimmungsstrukturen sind gerade im Aufbau. Darunter 

ist auch das Klimaschutzkonzept. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Einheiten, die als Schwerpunktaufgabe Koordination gewährleisten sollen, sind im Aufbau dieser 

Stadtverwaltung nicht vorhanden. Vielmehr ist die Stadtverwaltung so aufgebaut, dass bestimmte 

Fachbereiche gebündelt sind und querschnittsorientiert arbeiten. Dies führt z.B. dazu, dass das 

Gebäudemanagement der Stadt alle Liegenschaften der Stadt verwaltet, unabhängig davon, zu 

welchem Amt sie gehören. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Das Instrument der Mitzeichnung wird innerhalb dieser Stadtverwaltung hauptsächlich anhand der 

Routinen innerhalb der formalen Verfahren angewandt. Grundsätzlich entsteht daher kein Ermes-

sensspielraum für eine Nutzung des Instruments über die Vorschriften hinaus. 

Es kann jedoch dazu kommen, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Zirkulie-

ren von entsprechenden Schriftstücken in Kenntnis von bestimmten Vorgängen gesetzt werden. In 

diesem Zusammenhang ist eine Unterschrift vorgesehen. Dies findet aber eher selten statt und 

hängt von der Einstellung einzelner Beschäftigter ab. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Mit Blick auf die Koordination zwischen Ämtern treten mehrfach Schnittstellen und Wechselwirkun-

gen zwischen Aufgaben der Selbstverwaltung und Auftragsaufgaben auf. Erstens sind Pflichtauf-

gaben sehr genau zu dokumentieren, damit die Erfüllung der Pflichten nachvollziehbar ist. Dies 

setzt eine entsprechende Beteiligung anderer Stellen voraus, sobald diese davon betroffen sind. 

Zweitens können sich die Kommunen, finanziell gesehen, freiwillige Aufgaben kaum noch leisten. 

Dies führt dazu, dass die Schnittstelle zu den Pflichtaufgaben sehr genau ausgearbeitet werden 

muss, damit die Notwendigkeit der jeweiligen freiwilligen Aufgaben geprüft werden kann und so 

freiwillige Aufgaben über die Pflichtaufgaben realisiert werden können. 

Drittens kommen hierarchische Strukturen ins Spiel: Amtsleiterbesprechung, Verwaltungskonfe-

renz und Verwaltungsvorstand sind die Gremien, die für komplexe ämterübergreifende Abwägun-

gen zuständig sind. In solchen Entscheidungsgremien spielt aber die Art der Entscheidung (Selbst-

verwaltung oder Pflicht) qualitativ keine Rolle mehr: die Beteiligten sehen ein, dass eine gewisse 

Entscheidung mehrere Stellen betreffen kann und dass daher abstimmt werden muss. Dies hilft 

sowohl Zielkonflikte zu lösen als auch Synergien zu nutzen. 

Frühzeitige Abstimmung 

Davon abgesehen, ob das Beteiligungsverfahren die Abstimmung zwischen Ämtern tatsächlich 

gewährleistet oder eher eine frühzeitige, informelle Abstimmung formalisiert, spielt es vor allem ei-

ne Rolle, ob die Stellungnahme nach außen getragen werden muss oder nicht. Bei Angelegenhei-

ten, die sich komplett innerhalb der Stadtverwaltung abspielen, ist es nicht üblich, dass Abstim-

mungen vor dem offiziellen Beteiligungsverfahren stattfinden. Geht eine Stellungnahme nach au-

ßen, findet jedoch eine informelle Abstimmung im Vorfeld statt. 
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Strukturierte Abstimmung 

Das Verwaltungsgeschehen innerhalb der Stadtverwaltung besteht sowohl aus regelmäßigen, 

strukturierten Arbeitstreffen als auch aus einer Vielzahl unstrukturierter Kontakte auf einer eher 

spontanen und persönlichen Ebene. Unterschiedliche Meinungen herrschen darüber, ob die einen 

oder die anderen für strukturierte Abstimmungen ausschlaggebend sind. 

Organisation und Politik 

Die verwaltungsinterne Abstimmung erfolgt allein auf der Ebene der Verwaltung. Bei einzelnen 

Themen, aber nur auf einer inhaltlichen Ebene, ist die Politik etwas pro-aktiver. Im Regelfall ist es 

eher die Verwaltung, die sich organisiert, um Entscheidungsgrundlagen für die Politik vorzuberei-

ten. 

Anpassung und Politik 

Das Thema Klima ist eindeutig ein Handlungsfeld, das durch die Politik aktiv initiiert worden ist und 

begleitet wird. Dies trifft jedoch hauptsächlich bei Fragen des Klimaschutzes zu. Wenn es sich um 

die Anpassung an die Folgen des Klimawandels handelt, kommt die Initiative eher aus den Reihen 

der Verwaltung. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Die Stadt ist in der glücklichen Lage, dass sie mit keinem Hochwasserrisiko im Stadtgebiet kon-

frontiert ist und dass vom Rhein keine Gefährdung ausgeht. Dies ließ sich durch die Erhebungen 

zur Hochwasserrisikomanagementrichtlinie der EU bestätigen. Mit Blick auf Starkregenereignisse 

werden die Entwicklungen monitoriert und die Statistiken angepasst. Die Lage zeigt sich aber für 

die absehbare Zukunft entspannt. 

Eine gewisse Betroffenheit ist im Bereich Grün zu verzeichnen: Die Verteilung der Regenereignis-

se hat sich in letzten Jahren so entwickelt, das mit längeren Perioden von Hitze und Trockenheit 

und dann wieder sehr feuchten Wochen zu rechnen ist. Dies scheint die Vegetation wenig zu tole-

rieren. Auch die letzten Winter waren heftiger als zuvor. 

Anpassungsbedarf 

Hinsichtlich der allgemein geringeren Betroffenheit lässt sich kaum ein Anpassungsbedarf erken-

nen. Im Bereich Kanalisation achten die Stadtwerke besonders darauf, neue Erkenntnisse in die 

Berechnungen und in die allgemeinen Maßnahmen der Stadtentwässerung einfließen zu lassen. 

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Keller volllaufen: selbst wenn die Stadtentwässerung dafür 

nicht zuständig bzw. verantwortlich ist, kann man aus den Erfahrungen für die Zukunft lernen. 

Dem Anpassungsbedarf im Bereich Stadtgrün sowie für den Winterdienst wird derzeit begegnet, 

indem die Planung der vorhandenen Einsatzkräfte angepasst wird. Im Sommer wird der erhöhte 

Pflegeaufwand durch häufigeren Schnittturnus und häufigeres Bewässern mit erhöhten Arbeits-

stunden abgedeckt, die in anderen Jahreszeiten entsprechend gesenkt werden. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Aufgrund der derzeit sehr geringen Betroffenheit fällt es schwer einzuschätzen, ob ein qualitativ 

höherer Abstimmungsbedarf aus dem Anpassungsbedarf entstehen wird. Derzeit hält sich der An-

passungsbedarf völlig im Rahmen des üblichen Verwaltungsgeschehens: Bei Bedarf wird auf die 

vorhandenen Abstimmungsstrukturen zurückgegriffen. Es herrschen darüber unterschiedliche Mei-
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nungen, ob eine starke Zunahme eines solchen Abstimmungsbedarfs für die Zukunft zu erwarten 

ist oder ob dies noch zu ungewiss ist. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die Meinungen sind darüber unterschiedlich, ob die vorhandenen Abstimmungsstrukturen den An-

passungsbedarf aufgreifen und verarbeiten können. Einige stehen dem Phänomen gelassen ge-

genüber und sehen keine Notwendigkeit, innerhalb der Stadtverwaltung neue, zusätzliche Ent-

scheidungsstrukturen zu schaffen. Andere empfinden dagegen schon jetzt eine Intensivierung der 

Diskussion, vor allem bei wasserwirtschaftlichen Fragen und bei der Instandsetzung der Infrastruk-

tur, und können sich vorstellen, dass in der Zukunft die Strukturen überfordert sein werden. 

  



 
Ökonomie der Anpassung an den Klimawandel |     43 

Stadt_14 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Diese Stadtverwaltung verfügt über mehrere Einheiten (unter anderem zum Thema Klima und zum 

Thema Hochwasserschutz), die schwerpunktmäßig Koordination zwischen Ämtern zu bestimmten 

Themen betreiben. Solche Einheiten sind typischerweise bei Fachämtern angesiedelt. Des Weite-

ren arbeiten viele Fachämter sehr querschnittsorientiert. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Abstimmung zwischen Ämtern spielt eine wesentliche Rolle bei all denjenigen Vorhaben, die 

mehrere Ämter betreffen. Hierbei spielt das Instrument der Mitzeichnung (über die Vorschriften 

hinaus) keine zentrale Rolle. Dass man unabhängig von den Vorschriften unterschreiben lässt, 

kommt vor allem dann vor, wenn Vorlagen oder Schriftstücken vorbereitet werden, die in die Politik 

oder nach außen müssen. Im Regelfall wird aber eher darauf geachtet, dass die betroffenen Stel-

len in Kenntnis gesetzt werden. Man erreicht dadurch eine gewisse Legitimierung und Verbindlich-

keit, ohne dass dafür eine Mitzeichnung benötigt wird. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Pflichtaufgaben und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben unterscheiden sich hauptsächlich darin, 

dass bei den ersteren viel weniger Spielräume vorhanden sind als bei den letzteren. Dies betrifft 

die Inhalte, aber auch das Verfahren zur Abarbeitung der jeweiligen Belange. In diesem Sinne sind 

Pflichtaufgaben vorrangig gegenüber freiwilligen Aufgaben. In der Praxis spielt diese Trennung je-

doch keine bedeutsame Rolle: Vorausgesetzt, dass die Pflichte eingehalten werden, genießen die 

freiwilligen Aufgaben die gleiche Legitimation wie die Pflichtaufgaben und werden mit dem gleichen 

Stellenwert behandelt. 

Frühzeitige Abstimmung 

Ämterübergreifende Angelegenheiten werden innerhalb dieser Stadtverwaltung sowohl direkt über 

formalisierte Verfahren geregelt als auch durch frühzeitige informelle Abstimmung und sukzessive 

Formalisierung im Beteiligungsverfahren. Ob der eine oder andere Weg begangen wird, hängt zum 

Teil von der Einstellung der einzelnen Mitarbeiterin oder Mitarbeiters, zum Teil von der Größe des 

Sachverhalts bzw. des Zielkonfliktes ab. Je größer und komplexer das Verfahren, desto wahr-

scheinlicher ist es, dass informelle Gespräche und Abstimmungen im Vorfeld stattfinden. Ein deut-

licher Schwerpunkt lässt sich allerdings nicht erkennen. 

Strukturierte Abstimmung 

Bezüglich der informellen Abstimmungsprozesse innerhalb der Stadtverwaltung ist ein deutlicher 

Schwerpunkt bei den strukturierten Austauschmöglichkeiten zu verzeichnen. Spontane, formlose 

Kontakte auf einer bilateralen Ebene finden jedoch selbstverständlich auch statt. Zentraler für die 

Abstimmung sind aber die etablierten Arbeitstreffen und die eingespielten Austauschroutinen. 

Organisation und Politik 

Eine zentrale Voraussetzung für die Vorlagen, die den Ratsausschüssen der Stadt vorgelegt wer-

den, ist, dass darin die sogenannte Verwaltungsmeinung widergespiegelt wird. Dies setzt somit 

gezwungenermaßen voraus, dass eine verwaltungsinterne Abstimmung gewährleistet wird, bevor 
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der Austausch zwischen Verwaltung und der Politik stattfindet. Ein solcher erfolgt daher rein ver-

waltungsintern. 

Anpassung und Politik 

Teile der Politik haben die Thematik sehr schnell aufgegriffen und so weit gebracht, dass tatsäch-

lich einige Impulse aus der Politik in die Verwaltung weitergegeben wurden. Jedoch wird der An-

passungsprozess überwiegend durch die Verwaltung initiiert und vorangetrieben. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Aufgrund ihrer topographischen Lage sowie aufgrund des hohen Versiegelungs- und Verdich-

tungsgrads ist die Stadt für die Folgen des Klimawandels deutlich anfällig. Die Betroffenheit der 

Stadt ergibt sich vorwiegend aus den gesundheitlichen Folgen der Hitzewellen und aus lokalen 

Überschwemmungen durch extreme, unwetterartige Niederschläge. Des Weiteren ist das Stadt-

grün durch die Einwanderung fremder Pflanzenarten und neuartiger Schädlingen sowie durch die 

verlängerten Trockenperioden gefährdet. 

Anpassungsbedarf 

Die hohe Betroffenheit der Stadt spiegelt sich in einem breit gefächerten Anpassungsbedarf wider. 

Klimaanpassung wird darin als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, so dass die Kommunikation mit 

den Bürgerinnen und Bürgern als wichtiges Handlungsfeld für die Anpassung hervorgehoben wird. 

So wurde durch das Gesundheitsamt beispielsweise ein Ratgeber zum Thema Wärmebelastung 

mit Hinweisen zum Verhalten in solchen Situationen im Internet veröffentlicht. 

Ferner spielt sich der Handlungsbedarf zum Thema Hitzebelastung an der Schnittstelle zwischen 

dem planerischen und dem gärtnerischen Bereich ab. So erweist sich etwa die planerisch ange-

strebte Innenverdichtung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs als problematisch für das Stadt-

klima, weil diese zum Verlust der letzten freien Flächen in der Stadt führt. 

Anpassungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Verschattung und Begrünung als Instrumente ge-

gen die Hitzebelastung. Jedoch ist das Stadtgrün selbst durch den Klimawandel betroffen und kann 

unter Umständen negative Auswirkungen für Allergiker mit sich bringen. Die Stadt erforscht im 

Rahmen entsprechender Projekte die Umwandlung des Baumbestandes hin zu standortgerechten, 

klimaresistenten Baumarten sowie die Einrichtung von pollenfreien Arealen. 

Mit Blick auf die Überschwemmungspotentiale ist der Handlungsbedarf eher gering: Die Stadt fühlt 

sich durch das Hochwasserschutzkonzept des Landes gut aufgestellt. An der Überlastung des Ka-

nalnetzes durch extreme Regenereignisse arbeitet der Fachbereich schon seit einigen Jahren und 

entwickeln entsprechende Anpassungsstrategien  sowohl intern als auch über verschiedene For-

schungsverbünde. Der Anpassungsbedarf zeigt sich in diesem Zusammenhang eher weniger in 

der Dimensionierung bzw. Vergrößerung des Kanalnetzes als vielmehr in der Schaffung weiterer 

Retentionsvolumina. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

In der Stadtverwaltung besteht Konsens darüber, dass die Herausforderungen der Klimaanpas-

sung nur als gemeinsame, koordinierte Anstrengung zu bewältigen sind. Dies gilt sowohl in Bezug 

auf die langfristigen, gesamtstädtischen Entwicklungsziele als auch auf der Ebene der einzelnen 

Maßnahmen. Letztere finden seltener ausschließlich innerhalb der Kompetenzen eines einzelnen 

Amtes statt, so dass Maßnahmen oft nicht realisierbar sind, wenn nicht eng mit anderen Ämtern 

zusammengearbeitet wird. 
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Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Der Anpassungsprozess innerhalb der Stadtverwaltung erlebt derzeit seine Entstehungsphasen. 

Der daraus entstehende Anpassungsbedarf kann im Moment auf die ausgereifteren Abstimmungs-

strukturen der Stadtplanung zurückgreifen. Im weiteren System der Stadtverwaltung haben sich die 

Strukturen hingegen noch nicht ganz etabliert. 

Inwiefern bessere Abstimmungsstrukturen wirklich notwendig sind für die Klimaanpassung, wird 

sich erst dann zeigen, wenn die Konzepte und Ansätze aus den gegenwärtigen Untersuchungen 

die Umsetzungsphasen erreichen. Neue Strukturen und Konstellationen, die sich explizit mit der 

Anpassungsthematik beschäftigen, sind derzeit in Bearbeitung. 

Es bleibt abzuwarten, ob dadurch grundsätzlich neue Arbeitsweisen entstehen werden oder ob e-

her vorhandene Austauschmöglichkeiten auf die besonderen Fragestellungen der Klimaanpassung 

neu ausgerichtet werden. Für ein diesbezügliches Urteil ist es derzeit noch zu früh. 

Allen Verbesserungspotentialen zum Trotz wird von den Befragten jedoch auch die Meinung ver-

treten, dass die vorhandenen Abstimmungsstrukturen kein wesentlicher Hemmfaktor für die An-

passung sind. Stärkere Barrieren sind dagegen auf der Ebene der knappen Ressourcen und der 

zögernden politischen Unterstützung zu verzeichnen. 

  



 
46     | Roggero, Matteo; Thiel, Andreas 

Stadt_15 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Organisation dieser Stadtverwaltung sehr 

breit gefächert. Es sind verschiedene Einheiten vorhanden, die hauptsächlich koordinierend tätig 

sind, wie in den üblichen Bereichen der Wirtschaftsförderung oder der Gleichstellung sowie zu wei-

teren Themen. Entsprechende Stellen sind beim Oberbürgermeister sowie bei bestimmten 

Fachämtern angesiedelt. Alle weiteren Ämter beschäftigen sich nur im Rahmen ihrer Fachkompe-

tenzen mit Koordination, gegebenenfalls auch sehr intensiv, aber nicht als Haupttätigkeit bzw. 

Schwerpunkt. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Innerhalb dieser Stadtverwaltung werden die Rolle der Mitzeichnung und ihre Nutzung als Abstim-

mungsinstrument unterschiedlich wahrgenommen. Es sind sowohl Bereiche vorhanden, bei denen 

die Mitzeichnung fast keine Rolle spielt, als auch Bereiche, die oft und sogar jenseits der Vorschrif-

ten mitzeichnen bzw. mitzeichnen lassen. Ob mitgezeichnet wird oder nicht, ist von Fall zu Fall un-

terschiedlich. Es bestehen auch unterschiedliche Meinungen darüber, ob dies formalisierte bzw. 

nicht formalisierte Verfahren besonders betrifft. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Wenn es um freiwillige Aufgaben geht, werden Zielkonflikte im Grunde über die Verwaltungshierar-

chie geregelt. Sobald Pflichtaufgaben tangiert sind, kommen formalisierte Verfahren zum Zuge. 

Weil die Stadt allerdings unter Nothaushalt steht, ist es gegenwärtig sehr schwierig, freiwillige Auf-

gaben wahrzunehmen. Es sind auch Einheiten vorhanden, deren Zuständigkeitsbereich komplett 

aus Pflichtaufgaben besteht und die kaum bis gar keine Schnittstelle zu freiwilligen Aufgaben ha-

ben. 

Frühzeitige Abstimmung 

Ämterübergreifende Angelegenheiten werden innerhalb dieser Stadtverwaltung sowohl direkt über 

formalisierte Verfahren geregelt als auch durch frühzeitige informelle Beteiligung und sukzessive 

Formalisierung im Beteiligungsverfahren. Ob der eine oder andere Weg begangen wird, hängt zum 

Teil von der Einstellung der einzelnen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, zum Teil von der Größe 

des Sachverhalts bzw. des Zielkonfliktes ab. Je größer und komplexer das Verfahren, desto wahr-

scheinlicher ist es, dass informelle Gespräche und Abstimmungen im Vorfeld stattfinden. Oft ist die 

Handhabe auch eine Frage der Kapazitäten, weil es letztlich um eine Doppelung des Verfahrens 

geht. 

Strukturierte Abstimmung 

Auf der Ebene der informellen Abstimmung kommen sowohl strukturierte und (mehr oder minder) 

regelmäßige Arbeitstreffen zum Einsatz als auch formlose, bilaterale und spontane Kontakte auf 

einer persönlichen Ebene. Die Meinungen darüber, wo der Schwerpunkt zwischen beiden Möglich-

keiten liegen sollte, sind leicht unterschiedlich: Einige sehen eine Komplementarität, während an-

dere den Schwerpunkt eher auf die strukturierten Terminen legen würden. 
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Organisation und Politik 

An der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik kann es im Einzelfall vorkommen, dass die 

Politik nicht nur inhaltlich, sondern auch auf einer organisatorischen Ebene mitredet. In der Regel 

findet aber keine unmittelbare Begleitung durch die Politik bei verwaltungsinternen Organisations-

fragen statt. Die Politik beteiligt sich prinzipiell nicht bei Organisationsfragen dieser Art. 

Anpassung und Politik 

Die Stadtverwaltung hat die Thematik autonom erkannt und aufgegriffen. Sie spielt daher die Rolle 

des Initiators und Treibers im Anpassungsprozess. Festzustellen ist aber, dass die Politik zuneh-

mend auch einige Aspekte im Gesamtthemenkomplex wahrnimmt, wie z.B. den Hochwasserschutz 

– dies mag an der jetzigen politischen Konstellation in den Ausschüssen liegen. Nichtsdestotrotz ist 

die Anpassung an die Folge des Klimawandels kein prioritäres Feld der lokalen Politik. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

In der Stadt fanden bisher weder Ereignisse statt, die die Vulnerabilität der Bevölkerung gezeigt 

haben, noch ließen sich aus bestimmten Entwicklungen zukünftige Betroffenheiten identifizieren. 

Die Notwendigkeit einer Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird daher eher durch die öf-

fentliche Diskussion an die Stadtverwaltung herangetragen. Erste Überlegungen dazu beziehen 

sich vor allem auf die Regenereignisse und auf den Hochwasserschutz. Im Bereich Starkregen 

lassen sich schon länger Überstausituationen in einigen Stadtteilen beobachten. 

Anpassungsbedarf 

Im Bereich des Hochwasserschutzes werden Deichsanierungen vorgenommen. Weitere Begrü-

nungen im Stadtgebiet werden auch mit Hinblick auf Hitzewellen befürwortet, ebenso die Erhaltung 

von Freiflächen als Frischluftschneisen. An diesen Stellen ist die Klimaanpassung aber nur ein Zu-

satzargument: solche Maßnahmen sind ohnehin Bestandteil der Flächennutzungsplanung. 

Insgesamt lässt sich noch kein konkreter Anpassungsbedarf für die Stadt erkennen. Wie und inwie-

fern sich die klimatischen Bedingungen ändern werden, ist noch unsicher. Es besteht vor allem der 

Bedarf, jene globale und bundesweite Studien, die es zu der Thematik gibt, auf die örtliche Situati-

on herunterzubrechen, um klare Handlungsanweisungen abzuleiten. Studien und Forschungspro-

jekte sind allerdings initiiert worden, um etwas mehr Klarheit auf dieser Ebene zu schaffen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Weil sich der Anpassungsbedarf noch nicht konkretisiert hat, konnte man noch nicht erproben, in-

wiefern ein Abstimmungsbedarf entsteht. Konsens ist jedoch, dass die Anpassung ein hohes Maß 

an Abstimmung voraussetzen wird. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Verschiedene Einheiten innerhalb der Stadtverwaltung sind ohnehin auf eine hohe Abstimmung mit 

anderen Einheiten angewiesen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Es steht daher eine Vielzahl von 

Instrumenten zur Verfügung, die einen möglichen Abstimmungsbedarf für die Anpassung aufgrei-

fen können. Die Meinungen gehen darüber auseinander, ob solche Strukturen ausreichend sind. 

Einerseits wird die Perspektive vertreten, dass Klimaanpassung nicht grundsätzlich neu ist und 

dementsprechend nicht die vorhandenen Abstimmungsstrukturen überfordern wird. Andererseits 

wird betont, dass Abstimmung im Allgemeinen schon jetzt sehr viele Kapazitäten in Anspruch 

nimmt: Einigen Stellen würden bereits die Kapazitäten fehlen, sich noch intensiver, noch weitrei-
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chender abzustimmen. Auf einer qualitativen Ebene könnten sich die vorhandenen Strukturen auch 

als zu starr für die Art der Herausforderung erweisen. Die Strukturen seien daher möglicherweise 

verbesserungsfähig. Dies werde sich dann zeigen, wenn die ersten Anpassungsansätze unterwegs 

sein werden. Für ein Urteil sei es jetzt noch zu früh – darüber herrscht Konsens. 
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Stadt_16 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Die Stadtverwaltung besteht aus verschiedenen Fachbereichen und vielen Betrieben, die weitge-

hend autark arbeiten. Daher wurde ein Stab ins Leben gerufen, mit dem Zweck, den Austausch 

zwischen den vielen Einheiten zu fördern. Darüber hinaus gibt es eine Stelle, die sich mit der Ko-

ordination im Umweltbereich beschäftigt, sowie verschiedene andere Einheiten, die von Natur aus 

ihre fachlichen Tätigkeiten querschnittsorientiert und koordinierend wahrnehmen, wie beispielswei-

se die Planung. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Das Instrument der Mitzeichnung spielt im Verwaltungsgeschehen keine herausragende Rolle. Es 

werden zwar Unterschriften eingeholt, solange dies vorgeschrieben ist, aber nicht darüber hinaus. 

Ein Grund dafür ist unter anderem, dass die Arbeit wenig über standardisierte Aufgaben mit klar 

formalisierten Abläufen erfolgt, sondern eher projektbezogen als Netzwerkarbeit stattfindet. Man 

bevorzugt sich abzustimmen, indem man frühzeitig miteinander redet. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Wenn Zielkonflikte zwischen den Belangen unterschiedlicher Ämter entstehen, werden diese zum 

Teil über die Verwaltungshierarchie (Gegenstromprinzip), zum Teil über das Bilden von Teams zu 

bestimmten Projekten und zum Teil über Gesprächsrunden aufgegriffen. Dort werden jeweils die 

Prioritäten gesetzt. Solange die Erfüllung der Pflichten nicht in Frage gestellt wird, spielt es dabei 

keine Rolle, ob die Aufgabe an sich einer Pflicht oder einer freiwilligen Aufgabe entspricht. Bleibt 

das Ziel gewahrt, kann der Weg, so gestaltet werden, dass gewisse Pflichten anderen freiwilligen 

Aufgaben nicht im Wege stehen. 

Frühzeitige Abstimmung 

Bei fachbereichsübergreifender Arbeit ist die Tendenz zu verzeichnen, sich frühzeitig und informell 

auszutauschen, bevor die offiziellen Beteiligungsverfahren eingeleitet werden. Es wird daher früh-

zeitig Nutzung von allen möglichen Gesprächsrunden gemacht. Dazu zählen auch Auftaktgesprä-

che mit den fachlich zu beteiligenden Ämtern. Der Abstimmungsbedarf wird durch solche Gesprä-

che jedoch nicht ganz bzw. nicht immer gedeckt: Die jeweils federführende Stelle kann sich trotz 

frühzeitiger Beteiligung in der Situation wieder finden, zwischen unterschiedlichen Belangen abwä-

gen zu müssen. Letztendlich kann sich dies je nach Projekt bzw. Vorhaben sehr unterschiedlich 

ergeben. 

Strukturierte Abstimmung 

Koordination zwischen Ämtern erfolgt in dieser Stadtverwaltung sowohl strukturiert über Ge-

sprächsrunden und Arbeitsgruppen als auch unstrukturiert über spontane, bilaterale Gespräche 

und über den kurzen Dienstweg. Ein Schwerpunkt zwischen beiden Modalitäten lässt sich jedoch 

schwer erkennen: Meinungen sind darüber verschieden, welche der beiden Optionen ausschlag-

gebend ist bzw. ob es sich nicht eher um eine Komplementarität handelt. Die regelmäßigen Run-

den können nämlich auch vier bis sechs Wochen auseinander liegen, so dass direkte bi- oder trila-

terale, persönliche Gespräche unvermeidbar sind. Jedoch entstehen solche persönlichen Kontakte 

oft durch die regelmäßigen Runden. 
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Organisation und Politik 

Die Politik beschäftigt sich nicht mit dem Verwaltungsablauf  die Chancen dafür sind auch gering, 

vor allem wenn es um das laufende Geschäft geht. Bei bestimmten Themen hat die Politik sicher-

lich ein originäres Interesse, gewisse Prozesse zu begleiten bzw. inhaltlich mitzureden. Dies erfolgt 

aber eher auf der Ebene der Dezernenten und nicht in Verbindung mit dem Apparat. Die Abstim-

mung zwischen Ämtern erfolgt daher verwaltungsintern. 

Anpassung und Politik 

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist ein Thema, welches die Verwaltung erkannt 

und an die Politik herangetragen hat. Die Politik bewegt sich in diesem Zusammenhang hauptsäch-

lich mit Bezug auf punktuelle Ereignisse, setzt aber derzeit ihre Schwerpunkte auf andere Themen. 

Ansonsten wird Klimaanpassung durch die Anpassung der DIN-Normen in die Verwaltung getra-

gen. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Eine Betroffenheit der Stadt durch die Folgen des Klimawandels ergibt sich aus dem Bereich Stark-

regen bzw. Regenentwässerung und zum Teil aus dem Bereich Hochwasserschutz. Langfristig 

werden auch stadtklimatische Fragestellungen mit in Betracht gezogen. 

Anpassungsbedarf 

Die wichtigsten Eckpunkte in diesem Zusammenhang sind im Umweltleitplan bzw. im strategischen 

Leitbild der Stadt verankert. Eine Art Leitfaden für die nächsten 20 Jahre ist erstellt worden, der 

sich unter anderem auch (aber nicht ausschließlich) auf die Entwicklungen bezieht, die aufgrund 

des Klimawandels zu erwarten sind. Außerdem versuchen viele Projekte derzeit die konkreten 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt zu erforschen und daraus Handlungshinweise abzu-

leiten. 

Im Rahmen eines Projektes zum nachhaltigen Flächenmanagement wurden Schwerpunkte für die 

Klimaanpassung und die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. Zentral sind dabei die Auslegung 

der neuen Infrastruktur und die Anpassung des bestehenden Abwassernetzes sowie die Instand-

haltung des Rheindeiches. Langfristige Ziele hinsichtlich der Schaffung von Grün- und Wasserflä-

chen zur Verbesserung des zukünftigen Stadtklimas werden ebenso angestrebt wie eine städtische 

Innenentwicklung unter Berücksichtigung stadtklimatischer Faktoren. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Mit Blick auf den Abstimmungsbedarf sind Perspektiven zweischneidig. Einerseits können ver-

schiedene Bereiche der Stadtverwaltung relativ autark arbeiten und daher die eigene Anpassung 

ohne große Abstimmung vornehmen. Andererseits führt dies zu einer gewissen Dezentralisierung 

der Anpassung. Interdependenzen und Synergien zu erkennen wird dadurch erschwert bzw. man 

ist auf den guten Willen der Kollegin oder des Kollegen angewiesen. Das führt dazu, dass manche 

keinen großen Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Klimaanpassung wahrnehmen, während ande-

re sich sogar stärkere Abstimmungsmechanismen wünschen. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Es bestehen unterschiedlich Meinungen mit Bezug auf die Notwendigkeit neuer bzw. stärkerer Ab-

stimmungsstrukturen. Einige sind der Meinung, dass die vorhandenen Instrumente ausreichen. 

Andere würden sich einige strukturelle Anpassungen in der Stadtverwaltung wünschen, um das 
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Thema schneller voranzutreiben. Es liege allerdings an der Politik, eine entsprechende Ausstattung 

mit Personal und Finanzmitteln bereitzustellen. Mittelfristig wird die Einführung eines Klimaschutz-

managers oder -managerin angestrebt, um die Vernetzung im Verwaltungshandeln zum Thema 

Klima (Klimaschutz sowie Klimaanpassung) stärker voranzutreiben. 
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Stadt_17 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Als querschnittsorientierte Einheiten, die schwerpunktmäßig koordinierend tätig sind, kommen vor 

allem die kürzlich eingerichtete Wirtschaftsförderung und der Bereich Gleichstellung in Frage. An-

sonsten ist keine weitere Einheit in diesem Sinne konzipiert. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Überschaubarkeit dieser Stadtverwaltung ist Grund dafür, dass sich Koordinationsfragen 

schnell erübrigen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass verschiedene Aufgaben oft durch die 

gleiche Einheit erledigt werden, so dass sich allein Fragen der internen Koordination stellen. Dafür 

ist das Instrument der Mitzeichnung nicht notwendig. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Auch auf der Ebene der Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

erübrigen sich Abstimmungsfragen aufgrund der geringen Größe der Stadtverwaltung. Implizit fin-

den die entsprechenden Abwägungen auf der Kreisebene statt, wo die Federführung und die Wei-

sungsbefugnis meistens liegen. Zielkonflikte, die zwischen freiwilligen Aufgaben und solchen Wei-

sungen gegebenenfalls entstehen, wie zum Beispiel zwischen Verkehrsrecht (Weisung durch den 

Kreis) und Straßenbau (Selbstverwaltung bzw. freiwillige Aufgabe), werden innerhalb des einzel-

nen Amtes abgearbeitet. Es entsteht also diesbezüglich kein Abstimmungsbedarf zwischen Ämtern 

der Stadtverwaltung. 

Frühzeitige Abstimmung 

Durch die geringe Größe der Stadtverwaltung erübrigt sich der Abstimmungsbedarf dahingehend, 

dass die Entscheidungsträger für verschiedene Bereiche oft die gleiche Person sind. In größeren 

Organisationen entsteht ein Abstimmungsbedarf aufgrund der Tatsache, dass Zuständigkeiten auf 

viele Einheiten verteilt werden. Dies findet bei kleinen Organisationen wie dieser gar nicht erst 

statt, so dass kein primärer Abstimmungsbedarf entsteht, unabhängig davon, wie viele Interdepen-

denzen es zwischen den Aufgaben gibt. Alle Fäden befinden sich in der Hand des gleichen Ent-

scheidungsträgers, der autark entscheiden kann und die Entscheidung direkt der Politik vorlegt. 

Strukturierte Abstimmung 

Für die Art und Weise, wie Entscheidungen in der Stadtverwaltung getroffen werden, erübrigt sich 

die Frage der Abstimmungsstrukturen, so dass die weitere Unterscheidung zwischen strukturierter 

und unstrukturierter Abstimmung auch hinfällig wird. 

Organisation und Politik 

Verwaltungsgeschehen ist eindeutig eine verwaltungsinterne Zuständigkeit. Die Politik wird selbst-

verständlich im vorgegebenen Rahmen beteiligt, die Beteiligung selbst hat jedoch kein organisato-

risches Profil, sondern betrifft die Ebene der Ziele bzw. Inhalte. 

Anpassung und Politik 

Im Bereich der Anpassung an die Folgen des Klimawandels übernimmt die Verwaltung eindeutig 

die Vorreiterrolle gegenüber der Politik. Es können gegebenenfalls Anfragen aus der Politik kom-
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men, allerdings eher aus Teilen des politischen Spektrums, die den eigenen Schwerpunkt auf Um-

weltthemen setzen. Dies gilt nicht für die Politik im Großen und Ganzen. Selbst dann, wenn es sich 

um überflutete Keller und Grundstücke handelt, kommen konkrete Impulse und Initiativen zum 

Thema Klimaanpassung eher aus den Reihen der Verwaltung. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Das einzige eindeutige und konkrete Handlungsfeld für die Kommune bezieht sich auf Starkregen-

ereignisse. Diese haben sich offensichtlich in der letzten Zeit vermehrt. 

Anpassungsbedarf 

In der Vergangenheit wurden die Kanalisationen der Kommune auf fünfjährige Regenereignisse 

gemessen und dimensioniert. Heute rechnet die Kommune dagegen mit zehnjährigen oder fünfzig-

jährigen Ereignissen und vergrößert entsprechend den Leitungsquerschnitt. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Ein gewisser Kommunikations- und Austauschbedarf entsteht sicherlich, etwa bei den Berechnun-

gen von Leitungsquerschnitten. Konkrete Berührungspunkte mit anderen Ämtern ergeben sich al-

lerdings allein auf der Ebene der Finanzierung von Maßnahmen und daher mit implizitem Bezug 

auf die Priorität solcher Maßnahmen gegenüber anderen Zielen. Die einzige, gegebenenfalls nöti-

ge Abstimmung ist die mit dem Kreis, wo die unteren Wasser- und Naturschutzbehörden angesie-

delt sind. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Die vorhandenen Abstimmungsstrukturen sind ausreichend, um die Thematik aufzugreifen. 
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Stadt_18 

Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Die gegenwärtige Verwaltung wurde kürzlich umstrukturiert. In diesem Zusammenhang ist der 

Verwaltungsaufbau in vielen Hinsichten neu konzipiert worden. Der entsprechende Prozess läuft 

zum Teil noch. Im Zuge der Umgestaltung wurden verschiedene Themenfelder im heutigen Be-

reich Umwelt gebündelt, die zuvor getrennt waren. Eine solche Bündelung entspricht einem Koor-

dinationsgedanke. 

Ähnlich ist es in anderen Bereichen: Koordination und Synergien galten als Kriterien für die Umge-

staltung der Verwaltung. Dies erfolgte jedoch primär durch Bündelung von Fachkompetenzen und 

eher weniger durch das Einberufen von Einheiten mit Koordination als Schwerpunkt. Dies heißt 

aber nicht, dass Beispiele für derartige Organisationslösungen nicht vorhanden sind. Gerade im 

Bereich Gleichstellung und für den Klimaschutz sind Beauftragte eingestellt worden, die eine sol-

che Bündelungsfunktion primär innehaben. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Das Instrument der Mitzeichnung spielt in der Arbeitsweise der Verwaltung keine herausragende 

Rolle. Mitgezeichnet wird hauptsächlich dann, wenn es vorgeschrieben ist. Eine darüber hinausge-

hende Nutzung des Instrumentes, bei der Unterschriften jenseits der Vorschriften gesammelt wer-

den, um dadurch Abstimmung und Koordination zu gewährleisten, findet nicht statt. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Auf der Abstimmungsebene zwischen Belangen unterschiedlicher Ämter spielt die Frage, ob eine 

Aufgabe freiwillig oder eine Pflichtaufgabe ist, insofern eine Rolle, als dass die Einheit mit der 

Pflichtaufgabe die Federführung übernimmt und die Beteiligung formell in die Wege leitet. 

An der tatsächlichen Abstimmung ändert sich dadurch nichts. In solchen Fällen ist das wöchentli-

che Treffen der Amtsleiterinnen und Amtsleiter, gegebenenfalls mit Beteiligung der Abteilungsleite-

rinnen oder Abteilungsleitern, ausschlaggebend. Dort findet, sowohl inhaltlich als auch organisato-

risch, der Kern der Abstimmung statt. 

Frühzeitige Abstimmung 

Bei der Frage, ob eher die formellen Verfahren nach Verwaltungsverfahrengesetz oder die infor-

mellen Abstimmungsmöglichkeiten in Arbeitstreffen und Steuerungsgruppen für die Abstimmung 

zwischen Ämtern ausschlaggebend sind, ergibt sich bei der Verwaltung kein einheitliches Bild, bei-

de Möglichkeiten kommen vor. Ob das eine oder das andere stattfindet, scheint im Kern eine Ein-

zelentscheidung von Fall zu Fall zu sein und ist gegebenenfalls eine (hierarchische) Entscheidung 

der Verwaltungsspitze. 

Strukturierte Abstimmung 

Die Gemeindeverwaltung verfügt über zahlreiche, strukturierte Abstimmungsrunden, die entlang 

der Verwaltungshierarchie gegliedert sind. Konsens herrscht darüber, dass diese strukturierten Ab-

stimmungsmöglichkeiten für Koordinationsfragen ausschlaggebend sind. Dies heißt jedoch nicht, 

dass die Abstimmung zwischen Ämtern allein auf der Ebene der Amtsleiter stattfindet. Im Gegenteil 

ist es üblich, sowohl Kollegen aus anderen Ämtern bei Bedarf zu den regelmäßigen Treffen einzu-

laden als auch auf einer bilateralen Ebene Abstimmungen vorzunehmen. Obwohl der Schwerpunkt 
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bei den strukturierten Abstimmungsrunden verbleibt, tragen daher auch unstrukturierte, bilaterale 

Abstimmungsmöglichkeiten wesentlich zur Abstimmung zwischen Ämtern bei. 

Organisation und Politik 

Fragen der Abstimmung zwischen Ämtern sind eindeutig eine verwaltungsinterne Angelegenheit. 

Der Beitrag der Politik fokussiert sich dagegen auf Fragen der Zielsetzung und der Inhalte. Dies 

betreffend, begleitet die Politik gegebenenfalls das Verwaltungshandeln bzw. wird die Politik durch 

die Verwaltung beteiligt. Dass die Politik darauf Einfluss nimmt, wie die Gemeindeverwaltung ihre 

Aufgaben organisiert, ergibt sich nicht. 

Anpassung und Politik 

Die Verwaltung hat das Thema Klimafolgen und den entsprechenden Anpassungsbedarf eigen-

ständig erkannt. Darüber herrscht Konsens unter den angesprochenen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern. Die Meinungen gehen jedoch bei der Frage auseinander, ob die Politik das Thema auch 

selbstständig erkannt hat oder ob das Thema eher durch die Impulse aus der Verwaltung an sie 

heran getragen wurde. 

Auch bei der Frage der Anerkennung der Thematik durch die Politik bzw. ihrer Wahrnehmung als 

Handlungsfeld sind unterschiedliche Meinungen zu verzeichnen. Für manche der Befragten ist das, 

mit einer gewissen Differenzierung zwischen Emissionsminderung und tatsächlicher Anpassung, 

sehr wohl der Fall. Für andere ist die Thematik zu sehr eine Landessache, um für die Lokalpolitik 

von Interesse zu sein. 

Für einen Niederschlag der Thematik auf lokaler Ebene fehlten auch konkrete Ereignisse: Tatsäch-

lich hätten die schweren Stürme eher nachgelassen, so dass kein unmittelbarer Handlungsdruck 

für die Politik entstehe. Mit explizitem Bezug auf die Starkregenereignisse scheint jedoch ein Inte-

resse der Politik präsent zu sein. Der Auslöser dafür wird in den extremen Witterungsereignissen in 

der letzten Zeit gesehen. Ob diese tatsächlich Klimafolgen darstellen oder nicht, ist in diesem Zu-

sammenhang nebensächlich - zentral ist eher, dass Meldungen aus der Bevölkerung kommen und 

dass sowohl die Politik als auch die Verwaltung darauf reagieren müssen. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Verständlicher Weise ist zunächst der Anstieg des Meeresspiegels ein wichtiges, sensibles Thema: 

Der prognostizierte Meeresspiegelanstieg wird die Stadt mit Sicherheit betreffen. In den letzten 

Jahren konnte jedoch festgestellt werden, dass schwere Sturmflutereignisse nicht zugenommen 

haben. Im Gegenteil gingen die Sturmflutereignisse sogar zurück, jedoch stieg die Zahl der Kan-

tenfluten an. Deren Schadenspotential ist allerdings viel geringer. 

Mit Blick auf die unmittelbare, absehbare Zukunft, wird die Änderung der klimatischen Bedingun-

gen eher als günstig wahrgenommen. Dieser Eindruck wird auch dadurch verstärk, dass es ten-

denziell wärmer wird, was durchaus eine positive Entwicklung darstellt, ohne dass es zu Überhit-

zung und lufthygienischen Problemen kommt. Dafür sorgt das Meeresklima bzw. die Tatsache, 

dass durch die Nordsee meistens Wind herrscht. 

Obwohl günstig für den Menschen, führt die allgemeine Temperaturänderung zu Problemen für das 

Stadtgrün, den Baumbestand und die Vegetation. Eine Ausbreitung von fremden Pflanzenarten 

wird ebenso beobachtet wie ein Rückgang der Fichten. Besorgniserregend ist die Lage jedoch 

nicht. 
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Ein weiteres, ernsthafteres Problemfeld ergibt sich jedoch durch den Anstieg der extremen Wetter-

ereignisse, die in den letzten Monaten und Jahren zu verzeichnen waren. Eine Zunahme der ent-

sprechenden Betroffenheit ergibt sich sowohl aufgrund der höheren Ausgesetztheit durch häufigere 

Starkregenereignisse als auch aufgrund der gestiegenen Anfälligkeit durch die zunehmende Ver-

siegelung. Immobilien in dieser Stadt sind eine begehrte Anlage. Starkregenereignisse und das 

entsprechende Überlaufen der Straßenentwässerung sind dafür ungünstig. 

Anpassungsbedarf 

Um den Änderungen der Vegetation und des Baumbestands entgegenzutreten, war die Verwaltung 

in den letzten Jahren sehr aktiv in der Entfernung bedenklicher Fremdarten und in der Beforstung 

mit neuen Baumarten zum Ersatz der toten Fichten. 

Im Bereich Küstenschutz finden zahlreiche Maßnahmen mit dem Ziel statt, Erosion zu vermeiden 

und die Küstenlinie zu stabilisieren. Die entsprechende Strategie wird schon seit Mitte der 90er 

Jahre verfolgt und wird an sich durch den Klimawandel nicht beeinträchtigt. Es ergibt sich daher 

kein Anpassungsbedarf durch den Klimawandel. Insgesamt ist die Stadt in diesem Kontext selbst 

aktiv und tritt durch Instandhaltung und Aufrüstungsmaßnahmen (beispielsweise Deckwerk-

Befestigungen) der Erosion entgegen. Wo das Land nicht zuständig ist, beteiligt sich die Stadt mit 

dem eigenen Haushalt. 

Im Bereich Starkregenereignisse werden derzeit Maßnahmen untersucht und Konzepte erarbeitet. 

Das übergeordnete Ziel ist dabei, die Wassermengen aus dem eingedeichten Gebiet wieder ins 

Meer zu leiten, gegebenenfalls durch die Anschaffung und den Einsatz zusätzlicher Pumpen. 

Grundsätzlich ergibt sich ein Anpassungsbedarf dadurch, dass das Entwässerungssystem die auf-

tretenden Mengen nicht mehr abführen kann. Es sind daher größere Regenabwasserkanäle und 

zusätzliche Regenrückhaltebecken notwendig sowie eine Modernisierung des vorhanden Netzes. 

Ein entsprechender Prozess ist schon seit einigen Jahren im Gange und lief bisher nur marginal 

unter der Überschrift Klimaanpassung. In diesem Zusammenhang ergibt sich eine ambivalente Si-

tuation: Der subjektive Handlungsbedarf ist groß, gleichzeitig sorgt der entsprechende finanzielle 

Umfang dafür, dass man sehr vorsichtig und fast etwas zögerlich mit der Problematik umgeht. 

Eine an die heutigen Mengen angepasste Kanalisation sollte 20-jährige Ereignisse überflutungsfrei 

abführen können. Die vorhandene Kanalisation entstand allerdings in den 70er Jahren und kann im 

Durchschnitt höchsten zweijährige Regenereignisse abführen. Selbst eine Aufrüstung auf zehnjäh-

rige Ereignisse würde einen finanziellen Aufwand in der Größenordnung von zehn Millionen Euro 

bedeuten. 

Die entsprechenden Bereiche der Gemeindeverwaltung erkennen den Handlungsbedarf sehr deut-

lich und streiten ihn nicht ab. Bei einem solchen finanziellen Aufwand ist es jedoch an der politi-

sche Steuerung, eine Position zu dem Thema zu erarbeiten. Am Schwierigsten ist es dabei, den 

Bürgerinnen und Bürgern die Wirkung und den Nutzen einer solchen Investition aufzuzeigen. 

Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

In der Gemeindeverwaltung herrscht Konsens darüber, dass die Anpassung einen Abstimmungs-

bedarf mit sich bringt. Die allgemeine Klimathematik setzt nicht nur voraus, dass verwaltungsintern 

Abstimmung stattfindet, sondern dass diese Abstimmung nach außen gerichtet wird und wichtige 

Partner der Verwaltung mit einbezieht. Gemeint sind an der Stelle sowohl die Versorger (insbeson-

dere die Energieversorger) als auch zentrale Bereiche der kommunalen Wirtschaft, wie beispiels-

weise der Tourismussektor. 
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Wie weitgehend eine solche Vernetzung sein muss, wird jedoch unterschiedlich wahrgenommen: 

An manchen Stellen setzt ein Umgang mit der Thematik voraus, dass man Kenntnisse, Kompeten-

zen und Zuständigkeiten vernetzt. Es sind aber auch Stellen vorhanden, bei denen ein relativ simp-

ler und linearer Informationsaustausch hinreichend ist. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Ein Konsens herrscht in der Verwaltung darüber, dass die vorhandenen Strukturen den oben ge-

schilderten Anpassungsbedarf gut abfangen können. Dazu trägt bei, dass einige Handlungsfelder, 

wie etwa der Küstenschutz, Tradition haben und dass die Übersichtlichkeit der Verwaltung die Ver-

netzung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr vereinfacht sowie die Hilfsbereit-

schaft untereinander sehr ausgeprägt ist. 

Ein Anpassungsbedarf der Strukturen wird dagegen betont, wenn es um die Anpassung nach au-

ßen geht. In diesem Zusammenhang sind neue Überlegungen notwendig, um die Vernetzungen 

entsprechend zu erweitern. 

Es wird jedoch auch betont, dass die Verwaltungsstrukturen nicht statisch zu betrachten sind, son-

dern, dass eine gewisse Bereitschaft zum Anpassen des Verwaltungshandelns grundsätzlich vor-

handen ist, wenn der entsprechende Bedarf erkannt wird. Die Aufgaben einer Verwaltung ändern 

sich ständig und dies erfordert auch ständige Veränderungen der Arbeits- und Vorgehensweise der 

Verwaltung selbst. 
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Organisationseinheiten mit Schwerpunkt auf Koordination 

Bei dieser Stadtverwaltung sind mehrere Einheiten vorhanden, die querschnittsorientiert und koor-

dinierend tätig sind. Dazu zählen die üblichen Bereiche wie Wirtschaftsförderung und Gleichstel-

lung sowie neu entstandene bzw. gerade entstehende Einheiten, wie die Stabsstelle Energie und 

Klimaschutz oder der Bereich Prävention und Demographie. 

Es handelt sich hier allerdings um vergleichsweise spezielle Themen. Typischerweise ergibt sich 

eher, dass Fachämter aufgrund ihrer Aufgabenstellung zusätzlich Koordination gewährleisten müs-

sen: Viele Aufgaben, z.B. im Bereich Planung und im Bereich Umwelt und Naturschutz, sind ohne 

entsprechende Abstimmung mit anderen Einheiten nicht realisierbar. 

Mitzeichnung als Koordinationsinstrument, jenseits der rechtlichen Absicherung 

Die Stadtverwaltung macht eine rege Nutzung des Instruments Mitzeichnung. Eine solche Nutzung 

ist im Rahmen von Satzungen und Vorschriften geregelt. Die Meinungen sind darüber verschieden, 

ob die Mitzeichnung allein innerhalb solcher Regelungen erfolgt oder darüber hinaus genutzt wird. 

Jedenfalls erfolgt die Nutzung des Instruments vorwiegend vertikal bzw. entlang der Verwaltungs-

hierarchien und eher seltener horizontal bzw. zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter-

schiedlicher Fachbereiche. In solchen Zusammenhängen werden eher die Kollegen über bestimm-

te Vorgänge zur Kenntnis gesetzt, indem gewisse Schriftstücke z.B. über Verteiler zirkuliert bzw. 

die betroffenen Stellen im E-Mail-Verkehr in Kopie gesetzt werden. Dabei findet keine Mitzeich-

nung im eigentlichen Sinne statt. 

Wechselwirkungen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben 

Bei einer kreisfreien Stadt verortet sich die Abstimmung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen 

Aufgaben an der Schnittstelle zwischen dem eigenen und dem übertragenen Wirkungskreis. Bei 

Aufgaben im eigenen Wirkungskreis hat die Stadt die Planungshoheit. Bei Aufgaben im übertrage-

nen Wirkungskreis sind dagegen Genehmigungen der übergeordneten Behörden oft notwendig. 

Solche Genehmigungen erfolgen allerdings auf einer rein rechtlichen Ebene. Dies ermöglicht ei-

nerseits, dass die jeweils federführende Stelle innerhalb der Stadtverwaltung auf einer inhaltlichen 

Ebene intern abstimmen kann, setzt jedoch wiederum voraus, dass die entsprechend beteiligten 

(also nicht federführenden) Stellen nach oben mit vertreten werden. 

Daraus resultiert ein ständiger Prozess der Abstimmung zwischen Pflichtaufgaben und anderweiti-

gen freiwilligen Aufgaben, so dass sich die entsprechenden Bereiche letztendlich stark miteinander 

vermischen. 

Frühzeitige Abstimmung 

Die Abstimmung zwischen Ämtern erfolgt sowohl über das offizielle Beteiligungsverfahren nach 

dem Verwaltungsverfahrengesetz als auch frühzeitig über informelle Austauschmöglichkeiten – 

beispielsweise durch Konferenzen oder bilaterale Gespräche. Es lässt sich jedoch erkennen, dass 

sich zunehmend ein Schwerpunkt bei den letzteren abzeichnet bzw. es ist eine Entwicklung dahin-

gehend zu beobachten, dass Beteiligte sich immer öfter frühzeitig vor dem eigentlichen Beteili-

gungsverfahren abstimmen. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben die Erfahrung gemacht, dass dies viel 

Arbeit spart und dafür sorgt, dass Verfahren einfacher und reibungsloser verlaufen. Bis die offiziel-

len Verfahren tatsächlich stattfinden, haben sich die Beteiligten meistens soweit informiert und 

ausgetauscht, dass sich Stellungnahmen schon fast erübrigen. 

Strukturierte Abstimmung 

Die Koordination zwischen Ämtern erfolgt sowohl über strukturierte Arbeitstreffen (teils regelmäßig, 

teils fallbezogen) als auch über spontane, bilaterale bzw. unstrukturierte Gespräche. Für manche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herrscht eine Komplementarität zwischen beiden Möglichkeiten. 

Andere sehen den eigentlichen Schwerpunkt in den unstrukturierten Gesprächen auf einer persön-

lichen Ebene. 

Organisation und Politik 

Die Abstimmung zwischen Ämtern ergibt sich durch die Organisation der Verwaltungsverfahren 

und erfolgt auf einer rein verwaltungsinternen Ebene. Hinzu kommt, dass die Verfahren zum Teil 

gesetzlich geregelt sind und in bestimmten Fällen die inhaltliche Einbindung der Politik vorgesehen 

ist. 

Anpassung und Politik 

Das Interesse der Politik für die Klimathematik richtet sich derzeit eher auf den Bereich Klima-

schutz. Wenn es um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels geht, übernimmt eher die 

Verwaltung die Vorreiterrolle. Eine Ausnahme stellt das Thema Deicherhöhung dar, bei dem auch 

die Politik eine aktive Rolle wahrnimmt. Ansonsten bekommt die Politik entsprechende Beschluss-

vorlagen von der Verwaltung vorgelegt und entscheidet darüber. 

Betroffenheit durch Klimafolgen 

Ersten Anzeichen einer Betroffenheit durch die Folgen des Klimawandels sind in der Stadt derzeit 

nur vereinzelt zu verzeichnen. Stadtentwässerung und Grünflächen werden sich sicherlich in der 

Zukunft auf veränderte Niederschlagsverteilung einstellen müssen, ebenso ist mit häufigeren und 

stärkeren Regenfällen bzw. regelrechten Starkregenereignissen sowie mit längeren Trockenperio-

den zu rechnen. 

Des Weiteren könnten Verschiebungen im Artenspektrum eintreten, so dass neue Ziele für die Na-

turschutzgebiete der Stadt durch die Naturschutzbehörde entwickelt werden müssten. Dies ließe 

sich, so die Befragten, jedoch noch nicht eindeutig beobachtet. 

Eine weitere, mögliche Betroffenheit ergibt sich in Verbindung mit den vielen Energieleitungen in 

Stadt und Umland. Der Klimawandel könnte den Schutz und den Betrieb solcher Leitungen er-

schweren. 

Anpassungsbedarf 

Ein Anpassungsbedarf für die Stadt ergibt sich mit Sicherheit im Bereich des Kanal- und Leitungs-

netzes. Neben der Anpassung der Infrastruktur sind auch übergeordnete Konzepte gefragt, z.B. 

wie die Stadt mit dem Thema Flächenversiegelung umgehen wird, vor allem bei der Ausweisung 

von Neubaugebieten. Eine Abstimmung ist hier nötig, um eine erhöhte Regenrückhaltung zu erzie-

len. 
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Abstimmungsbedarf bei der Anpassung 

Ein übergreifender Abstimmungsbedarf ergibt sich an der Schnittstelle zwischen den Technischen 

Betrieben, zuständig für die Vorbereitung der Maßnahmen, dem Bereich Stadtentwicklung, zustän-

dig für die allgemeine Raumplanung, und dem Bereich Umwelt. Beispielsweise werden Regen-

rückhaltebecken bevorzugt in Naturschutzflächen integriert, damit gleichzeitig Stauraum und Le-

bensraum in Gewässern geschaffen wird. Maßnahmen wie diese setzen eine intensive Abstim-

mung zwischen baulichen, planerischen und naturschutzrechtlichen Belangen voraus, sowohl in 

der Planungsphase als auch später in der Bauphase. 

Anpassungsbedarf und vorhandene Abstimmungsstrukturen 

Aus dem Anpassungsbedarf entsteht ein deutlicher Abstimmungsbedarf. Es sind jedoch Strukturen 

und Abläufe vorhanden, die einen solchen Abstimmungsbedarf aufgreifen können. Die Stadtver-

waltung ist in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt. Zukünftig könnten solche Abstimmungsinstru-

mente bei der Thematik öfter eingesetzt werden, damit gezielte Steuerungsgruppen, der Verwal-

tungsvorstand oder regelmäßige Besprechungen unter Dezernenten das Thema dezidierter in die 

Betriebe und Ämter tragen. 

Ein möglicherweise guter Kandidat dafür wäre beispielsweise die oben erwähnte Stabsstelle Kli-

maschutz im Fachbereich Umwelt. Diese Stelle könnte sich weiterentwickeln und mit dem Thema 

betraut werden. Hemmfaktor dabei ist jedoch das allgemeine Phänomen, dass ein Zuwachs an 

Aufgaben nicht unbedingt begleitet wird durch einen Zuwachs an Personal. Dies trifft auch in dieser 

Stadt zu. 
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